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] A. Amtliche Texte

] m

27 GesetzNr. 1842
über die Zustimmung zu dem Staatsvertrag

zwischen dem Land RhcinIand-PfaIz und dem
Saarland über die Errichtung und Unterhaltung

des Nationalparks Hunsrück-IIochwaId
(Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald)

Vom 12. November 2014

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlössen, das hiermit verkündet wird:

§1
Zustimmung zum Staafsvcrtrag

(l) Dem am 4. Oktober 2014 Unterzeichneten Staats-
vertrag' zwischen den Ländern RheinIand-Pfalz und
Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des
Nationalparks Munsrück-HochwaId wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag und dessen Anlage werden nach-
stehend veröffentlicht.

§2
Ermächtigung zum Erlass
von Rcchtsverordnungen

(l) .Die Landesregierung wird ennächtigt, die Rechts-
Verordnung nach § 2 Absatz l Satz 4 des Staatsvertra-
ges zu erlassen. § 22 Absatz 2 des Bundesnaturschutz-
gesetzes gilt entsprechend.

(2) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen init der obersten Naturschutzbehörde in
Bezug aiif § 8 Absatz 3 Satz 2 des Staatsvertrages das
Nähere in einer Rechtsverordnung zu. regeln.

(3) Die oberste Naturschutzbehörde wird ermächtigt,
zur Konkretisierung des § 4 Absatz 2 des Staatsvertra-
ges die Lebensraumtypen nach Anlage I und die Arten
nach Anhang II der Richtlinie. 92/43/EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensraumtypen und wild lebenden Tier- und Pflanzen-
arten (ABI.'EG Nr. L 206 S. 7) (FFH-Richtlinie), zu-
letzt geändert durch Richtlinie 97/62/EG des Rates vom
27. Oktober 1997 (ABI. EG Nr. L 305 S. 42) (Habitat-
r.ichtlinie) sowie die Arten nach Anhang l undArtikel 4
Absatz 2 der Richtlinie 2009/I47/EG des europäischen
Parlaments lind des Rates vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (ABI.
EG Nr. L 20 S. 7) (Vogelschutzrichtlinie), in den jeweils
geltenden Fassungen durch Rechtsverordnung als Er-
haltu'ngsziele des Natura-2000-Gebietes zu bestiinmen.

^)l^(?.^^JW§3
K ^,f. -//r Zuständigkeiten

Zuständige Behörde im Sinne von § 16 Absatz 2 des ,
Staatsvertrages ist die oberste Natiirschutzbehörde.

§4
Inkrafttreten

(l) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung
in Kraft.

(2) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach. seinem § 26
in Kraft tritt, ist im Amtsblatt des Saarlandes durch den
Chef der Staatskanzlei bekannt zu machen.

Saarbrücken, den 25. November 2014

Die Ministcrpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanxcn und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport

Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Fraucii und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz

Der Minister für Umwelt
und Vei-braucherschutz

Jost

Der Minister fiir Bildung und Kultur
Commeryon

Staatsvcrträg
zwischen dem Land RhcinIand-PfaIz

und dem Saarland
über die Errichtung und Unterhaltung des

Nationalparks IIiinsrück-IIochwald

Das Land Rheinlan.d-PfaIz und das Saarland schließen
vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig
berufenen Organe nachfolgenden Staatsvertrag:

Inhaltsübersicht

Präambel

Teil l

Gebiet, Gliederung, Zweck

§ l Erklärung

§ 2 Gebiet

§ 3 Gliederung
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§ 4 Zweck

§ 5 Nachhaltige . Entwicklung der National-parkregion

Teil 2

Planungen und Entwicklung
§ 6 Nationalparkplan
§ 7 Wegeplan
§ 8 Waidentwicklung und -schütz, Wiidtierregu-lierung

§ 9 Betreten und Erholung
§10 Bildung und Naturerleben
§ II Öffentlichkeitsarbeit
§ 12 Wissenschaft und Forschung

Teil 3

Schutz- und Pflegevorschriften
§ 13 Gebote
§ 14 Unzulässige Nutzungen und Handlungen
'§ 15 Zulässige Nutzungen und Handlungen
§ 16 Befreiungen (Abweichung zu § 67 BNatSchG)
§ 17 Oi-dniingswidrigkeiten

Teil 4
Organisation

§18 Nationalpai-kamt
§ 19 Unterhaltung des Nationa'lparkamts
§20 Aufgaben und Befugnisse des Nationalpark-
amts

§ 21 Kommunale Nationalparkversammlung
§ 22 Nationalparkbeirat
§ 23 Bürgerforum
§ 24 Sonstige Formen der Büi'gerbeteiligung

Teil 5
Schlussvorschriften

§ 25 Kündigung, Salvatorische Klausel
§ 26 Inkrafttreten
Anlage Obersichtskarte des Nationalparks • -

Präambel

Im Bewusstsein der Verantwortung für den besonde-ren Schutz der für den Hunsrück typischen, von Bu-chenwäldern und Mooren geprägten hochwertigenNaturiandschaften und im Interesse der Erhaltung derSchöpfung für die heutigen und künftigen Generatio-nen errichten die Länder Rheinland-PfaIz und Saarland

mit diesem Staatsvertrag einen gemeinsamen, länder-übergreifenden Nationalpark, der die Kriterien für ei-nen Nationalpark der Kategorie II der InternationalUnion for Conservation of Nature and Natural Re-sources (lUCN) und der Organisation EUROPARCDeutschland e.V. erfüllt. Der Nationalpark ist Teil desBiotopvei-bunds des Bundes und der Länder Rhein-land-Pfalz und Saarland.

Die Ausweisung als Nationalpark gewährleistet eineim Sinne des Prozessschutzes von Menschen weitge-hend unbeeinflusste natürliche Entwicklung in Teilendes Gebiets, die über einen Zeitraum von 30 Jährenschrittweise auf mindestens 75 Prozent derGesamtflä-
ehe des Nationalparks ausgedehnt werden sollen.'Zu-gleich ermöglicht der Nationalpark der Bevölkerungein Naturerleben im Einklang mit den Anforderungendes Naturschutzes im Nationalparkgebiet.
Der Nationalpark liegt im, Naturpark Saar-Hunsrück.Das Nationalparkamt berücksichtigt in vertrauensvol-ler Zusammenarbeit mit der kommunalen National-
parkversammlung und dem Naturpark Saar-Hunsruckdie Interessen der ortsansässigen Bevölkerung an derSicherung und Entwicklung J^tirer Lebens- und Ar-beitsbedingungen sowie die Belange der regionalenEntwicklung, vor alleni der gewerblichen^ Wirtschaft,der nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft sowie desnachhaltigen Tourismus. Der Nationalpark setzt in die-sen Bereichen neue Impulse für die Region, deren Ver- .treterinnen und Vertreter an allen maßgeblichen Ent-scheidungenim Zusammenliang^mit a'em Nationalparkmitwirken. Der Nationalpark sieht sich der Bildungund Forschung im Interesse der Förderung des Um-weltwissens und -bewusstseins, der Kulturgeschichtesowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung beson-ders veipflichtet. .

Die Ausweisung des Nationalparks ist von ökologi-scher, sozialer und ökonomischer Bedeutung und solleine nachhaltige Entwicklung der gesamten National-parkregion ermöglichen und dazu beitragen, sich denHerausforderungen des demografischen Wandels inder Region zu stellen.

Teil l

Gebiet, Gliederung, Zweck

§1
Erklärung

(l) Die in den rheinland-pfälzischen Verbandsgemein-den Birkenfeld, Hermeskeil, Herrstein und Thalfangam Erbeskopf und den saarlandischen GemeindenNohfelden und Nonnweiler im 'Naturpark Saai'-Huns-rück gelegenen und in § 2 näher bezeichneten Gebietewerden zum Nationalpark erkläit:.
(2) Der Nationalpark trägt den Namen Hunsrück-Hochwald.

(3) Die Landkreise, Verbandsgemeinden und Geinein-den, in deren Gebiet der Nationalpark liegt, sind be-rechtigt, den Zusatz „Nationalparklandkreis", „Natio-nalparkverbandsgemejnde", „Nationalparkstadt" oder

^
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„Nationalparkgemeinde" zu ihrem kommunali-echtlich
geführten Namen zu tragen.

(4) Das Gebiet der Verbandsgemeinden und Gemein-
den, die ganz oder teilweise im Gebiet des National-
parks liegen, bildet die Nationalparkregion. Verbands-
und Ortsgemeinden sowie Gemeinden, die an die
Nationalparkregion nach Satz l unmittelbar angrenzen,
können auf Antrag von der obersten Naturschutzbehör-
de des jeweils eigenen Landes nach vorheriger Anhö-
rung der kommunalen Nationalparkvei-sammlung zur
Nationalparkregion zugehörig erklärt werden, wenn ein
Beschluss des Verbandsgemeinde-, Stadt- oder Gemein-
derats zur Untei-stutzung des Nationalparks vorliegt und
sie infrastrukturelle Einrichtungen bereitstellen, die auch
dem Nationalpark dienen; Absatz 3 gilt entsprechend.

§2
Gebiet

(l) Das Gebiet des Nationalparks ergibt sich aus der to-
pografischen Übei-sichtskarte im Maßstab l : 100 000
(Anlage) und den Grenzkarten. Die Grenzkarte für den
zu Rheinland-PfaIz gehörenden Teil des Nationalparks
hat den Maßstab l : l 000. Die Grenzkarte für den zum
Saarland gehörenden Teil des Nationalparks hat den
Maßstab l : 2 000. Die Länder Rheinland-PfaIz und
Saarland können durch Rechtsverordnung nach Anhö-
rung der kommunalen Nationalparkversammlung das
jeweilige eigene Gebiet des Nationalparks zum Zwecke
kleinräumiger Gebietsan-ondierung erweitern, insoweit
die Zonierung anpassen und die in den Sätzen l bis 3
sowie § 3 Absatz l 'Satz 2 genannten Karten ändern.
(2) Die Grenzen des Nationalparks sind in den Grenz-
karten nach Absatz l Satz l bis 3 mit einer roten Linie
gekennzeichnet. Im Land Rheinland-Pfalz zählen fol-
gende Flächen nicht zum Nationalparkgebiet:
l. Flächen, die sich nicht im Eigentum des Landes

Rheinland-Pfalz befinden,

2. öffentliche Straßen im Sinne des § I Absatz 2 des
Landesstraßengesetzes (LSti-G) in der Fassung
vom I. August 1977 (GVB1. S. 273), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3. Okto-
ber 2013 (GVBl. S. 349), BS 91-1,

3. nicht öffentliche Wege, die die Außengrenze des
Nationalparkgebiets bilden, und

4. Flächen der Landesverteidigung.

Im Saarland zählen nicht zum Nationalparkgebiet
, die öffentlichen Straßen und Plätze im Sinne des § 2 .
Absatz l des Saarländischen Straßengesetzes, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1977
(Amtsbl. S. 969), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 21. November 2007 (Amtsbl. S. 2393).
(3) Die Übersichtskarte und die Grenzkarten sind Be-
standteil dieses Staatsvertrages und werden'jeweils bei
dem rheinland-pfälzischen Landesamt für Umwelt,

und Gewerbeaufsicht und dem saar-
ländischen Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
geführt sowie dort auf Datenträgern und archivmäßig
gesichert niedergelegt und verwahrt. Sie werden jeweils
von den Ländern Rheinland-PfaIz und'Saarland im In-

lernet bekannt geinadit und können .im Nationalpar-
kamt und in den rheinland-pfälzischen Kreisverwal'tun-
gen Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg '
sowie in der saarländischen Kreisverwaltung St. Wen-
del und in den saarländischen Gemeindeverwaltungen
Nohfelden und Nonnweiler eingesehen werden.

§3 •
Gliederung

(I) Der Nationalpark ist in zwei Zonen gegliedert:
l. Naturzone: Zone für die natüi-liche Entwicklung;

zur Naturzone gehören:

a) Flächen, auf denen die Natur und Landschaft
der natürlichen Entwicklung überlassen blei-
ben (Wildaisbereiche), und

b) Flächen, auf denen eine zeitlich befristete Ge-
bietsentwicklung mit dem Ziel erfolgt diese
in Wildnisbereiche zu überführen (Entwick-
l un gsb erei die),

2. Pflegezone: Zone zur Pufferung der Naturzone und
zur Erhaltung und Entwicklung extensiv genutzter
Kultiirlandschaftsteile.

Die Unterteilung wird in einer Gliederungskarte im
Maßstab l : 10 000 dargestellt, indem in der Naturzo-
ne die Wildnisbereiche dunkelgrün und die. Entwick-
lungsbereiche hellgrün sowie die Pflegezone orange
dargestellt sind. § 2 Absatz 3 gilt entsprechend.
(2) Die Naturzone hat einen Mindestanteil von 75 Pro-
zent des Nationalparkgebiets. Die Entwicklungsberei-
ehe der Naturzone sind während einer Entwicklungs-
phase von bis zu 30 Jahren in 'Wildnisbereiche zu
überführen.

(3) In der Pflegezone können eine extensive Bewirt-
schaftung und Pflegemaßnahmen aiis naturschutzfach-
lich, wasserwirtschaftlich und kulturhistorisch wich-
tigen Gründen zur .Bewahrung und Erreichung des
Zwecks des Nationalparks durchgeführt werden.

§4
Zweck

(l) Der Zweck des Nationalparks ist es, in einem über-
wiegenden Teil seines Gebiets den möglichst unge-
störten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen

zu gewährleisten. Der Nationalpark soll die
Kriterien zur Bestimmung der Kategorie II der Inter-
national Union for Conservation of Nature and Natu-
ral Resources (IUCN) erfüllen. Der "Nationalpark ist
Teil des Biotopverbunds des Bundes und der Länder
RheinIand-Pfalz und Saarland.

(2) Zweck ist es auch, einen günstigen Erhaltungs-
zustand der im Nationalparkgebiet vorkommenden
natürlichen Lebensraumtypen lind Wild lebenden
Tier- und Pflanzenaiten derAnliänge I und II der Richt-
linie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 ziir Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild
lebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 206 S. 7)
in der jeweils geltenden Fassung und der im Mational-
parkgebiet vorkommenden europäischen Vogelarten

?
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nachArtike)4Absatz]und2derRichtlinie2009/]47/EGdes Europäischen Parlaments und des Rates vom30. November 2009 über die Erhaltung der wild leben-den Vogelarten (ABI. EU Nr. L 20 S. 7) in der jeweilsgeltenden Fassung, zu schützen, zu bewahren oderwiederherzustellen.

(3) Soweit es mit dem Zweck nach den Absätzen ] undvereinbar ist, sollen darüber hinaus:
l. die Lebensräume heimischer Tier- und Pflanzenar-

ten erhalten und entwickelt, Störungen von ihnen
ferngehalten und die natürliche Wiederansiedlungverdrängter Arten ermöglicht,

2. .die besondere Eigenart, landschaftliche Schönheit,
Ruhe und Ungestörtheit des Gebiets bewahrt, ent-vvickeit und wiederhergestellt,

3. kultui-liistoi-isch und naturgeschichtlich wertvolleDenkmale und Flächen einschließlich ihrer Zu-
gänglichkeit erhalten,

4. Biologie und Dynamik der Lebensgemeinschaftendes Nationalparks sowie Klimawandelfolgen wis-senschaftlich beobachtet und erforscht sowie
5. das Gebiet der Bevölkerung zu Erholungs- undBildungszwecken bai-rierefrei zugänglich gemachtund insoweit erschlossen
werden.

§5
Nachhaltige Entwicklung derNationalparkrcgion

Die Einrichtung des Nationalparks sol! durch infra-strukturelle, touristische und sonstige Maßnahmenauch zu einer nachhaltigen Entwicklung der National-pai-ki-egion beitragen. Hierzu zählen insbesondere:
l. die nachhaltige Dorf- und Stadtinnenraumentwick-lung zu unterstützen,

2. die interkommunale und regionale Zusammenar-beit zu stärken,
';

3. bei der Weiterentwicklung umweltverträglicher,innovative!- Mobilität mitzuwirken,
4. an der Weiterentwicklung regionaler Wertschop-fungskett-en, insbesondere einer nachhaltigenLand- und Forstwirtschaft sowie eines naturnahenToui-isn-ius, mitzuwirken und

5. den Nationalpark zu einem bedeutenden Image-träger der Region zu machen und dabei die kül-tiirhistorische Bedeutung und Heimatidentität. zuberücksichtigen.

Teil 2

Planungen und Entwicklung

§6
Nationalparkplan

(l) Für das Gebiet des Nationalparks ist ein Natfona}-parkpian zu erstellen. Der Nationalparkplan enthält

eine Darstellung des Zustands von Natur und Land-schaft und konkretisiert die Ziele und Maßnahmen zurUmsetzung des in § 4 genannten Zwecks. Der Planenthält insbesondere:

l. die kurz, mittel- und langfristigen Schutz-, Pfle-ge- und Entwicklungsmaßnahmen, einschließlichWaldumbau- und -schutzinaßnahmen sowie mög-liche extensive Bewirtschaftungsfonnen,
• 2. die Grundsätze für die Erschließung und Besu-cherlenkung,

3. die Maßnahmen zur WiIdtieiTeguIiei-ung,
4. die Konzepte zur Versorgung der Nationalpärkregi-on mit Brennholz,

5. die Ausweisungen von Flächen, auf denen dasSammeln von Pilzen und Beeren gestattet ist,
6. die Ziele und Maßnahmen zur Erforschung undwissenschaftlichen Dokumentation der Natur und

deren Entwicklung im Nationalpark,
7. die Ziele und Maßnahmen der Bildungs- lind Öf-

fentlichkeitsarbeit für eine nachhaltige Entwick-lung des Nationalparks und
8. die Maßnahmen, um den Bedürfnissen von mobi-

litäts- und sinnesbehinderten Menschen sowie von.
Menschen mit Lernschwierigkeiten zu entsprechenund die Ban-ierefreiheif des Nationalparks zu ge-währleisten.

Der Nationalparkplan.erfüllt die Funktion von Bewirt-schaftungsplänen nach Artikel 6 Absatz l der Richtli-nie 92/43/EWG.

(2) Die Ziele und Maßnahmen des Nationaiparkplansund die Planungen und Handlungsprogramme des Na-turparks Saar-Hunsrück sollen aufeinander abgestimmtwerden.

(3) Der Nationalparkplan wird von dem Nationalpark-amt (§ 18) im Einvernehmen mit der kommunalenNationalparkversammlung (§21) sowie unter Betei-ligung der betroffenen Eigentümerinnen und Eigentü-mer, des Nationalparkbeirats (§ 22) und des Bürgerfo-rums (§ 23) aufgestellt. Er bedarf der Zustimmung derfür NatLirschutz zuständigen Ministerien des LandesRheinland-Pfalz und des Saarlandes, die im Einver-nehmen mit dem für Forsten zuständigen Ministeriumdes jeweiligen Landes ergeht.
(4) Der Nationalpai'kplan wird innerlialb von fünf Jah-ren nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages erstelltund spätestens alle zehn Jahre überpriift und soweiterforderlich aktualisiert; Absatz 3 gilt entsprechend. Erist vom Nationalparkanit ortsüblich und im Internet be-kan.nt zu machen; § 2 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Aus dem Natjona.Iparkpl an entwickelt das Nati-onalparkamt jährlich einen Maßnahmenplan für dasjeweilige Folgejahr. Er legt die Maßnahmen im Na-tionalpark fest, die zur Umsetzung des Zwecks desNationalparks (§ 4) durchgefuhi-t werden sollen. DerMaßnahmenp]an ist öffentlich bekannt zu machen; Ab-satz .4 Satz 2 gilt entsprechend.

tf
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§7
Wegeplan

(l) Der Wegeplan dient der Umsetzung des in § 4
genannten Zwecks und der Besucherlenkung im Na-
tionalpark. Er weist die Wege im Nationalpark aus,
insbesondere die Wald-, Wander-, Rad- und Reitwege .
sowie Loipen, um den Besucherinnen und Besuchern
Naturbeobachtung, Naturerleben sowie Erholung zu
ermöglichen.

(2) Der Wegeplan bestimmt den beabsichtigten Aus-,
Neu- und R.ückbau, die Nutzung, Unterhaltung und
Aufgabe von Wegen sowie die dazu notwendigen
Maßnahmen, einschließlich der Umsetzung der Barri-
erefreiheit. Bei der Planung und Umsetzung des We-
geplans sollen auch große, von Wegen unzerschnittene
Bereiche in der Naturzone ausgewiesen werden, ins-
besondere in naturschutzfachliGh besonders wertvollen
Gebieten, die ihrer natürlichen Entwicklung ohne ste.u-
ernde Maßnahmen überlassen bleiben.

(3) § 6 Absatz 2, 3 und 4 Satz 2 gilt entsprechend.

§8
Waldentwicklung und -schütz, Wildtierregulierung

(l) Walderhaltungs- und Waldentwicklungsmaßnah- .
inen im ^ Nationalpark dienen yon'angig dein Zweck
des Nationalparks (§ 4). Für das Gebiet des Natio-
nalparks in Rheinland-PfaIz entfallen^lie Rechte und
Pflichten der Wäldbesitzenden nach Teil 2 des Lan-
deswaldgesetzes vom 30. November 2000 (GVBI.
S. 504), zuletzt geändert durch Artikel l des Gesetzes
vom 5. Oktober 2007 (GVBI. S. 193), BS 790-1, und
für das Gebiet des Nationalparks im Saarland entfal-
len für die Staatswaldflächen die Rechte und Pflichten
der Waldbesitzenden nach dem Landeswaldgesetz vom
26. Oktober 1977, zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 26. Juni 2013 (Amtsbl. S. 268)Jeweils soweit sie.
dem Zweck des' Nationalparks entgegenstehen. Die in
den jeweiligen ^Landeswaldgesetzen geregelten mit-
telfristigen Betriebspläne und jährlichen Wirtschafts-
plane im. Land RheinIand-PfaIz und die periodischen
Betriebspläne und jährlichen Wirtschaftsplän^e für die
Staatswaldflächen im Saarland sind auf die Ziele des
Nationalparks (§ 4) auszurichten und sind Bestandteil
des Nationalparkplans (§ 6). Das rheinland-pfälzische
Gebiet des Nationalparks gilt flächenmäßig als Forst-
aintsbezirk und wird dem Nationalparkamt zugeord-
net. Das saarländische Gebiet des Nationalparks gilt
flächenmäßig als Forsti-evier und wird ebenfalls dein
Nationalparkamt zugeordnet.

(2) In einem bis zu l 000 Meter breiten im National-
parkgebiet gelegenen Randbereich des Nationalpark-
gebiets trifft das Nationalparkamt die zum Schutz des
angrenzenden Waldes im Einzelfall erforderlichen
Waldschutzmaßnahmen. Die Abgrenzung des Randbe-
reichs wird unter Berücksichtigung der möglichen Ge-
fährdung des angrenzenden Waldes im Nationalpark-
plan (§ 6) festgelegt.

(3) Die^estandsregulierung dem Jagdrecht unterlie-
gender Tiere mit jagdlichen Mitteln ist aus Gründen
der Vervvii-klichung des Zwecks des Nationalparks

(§ 4), der Vermeidung übermäßiger Wildschäden in
den an den Nationalpark angrenzenden Bereichen
und der Vorbeugung oder Bekämpfung von Tierseu-
chen bei Wildtieren, die auf den Menschen oder seine
Nutzviehbestände übertragbar sind, zulässig. Die Län-
der RheinIand-Pfalz und Saarland können das Nähere
jeweils für ihren Gebietsteil des Nationalparks durch
Rechtsverordnung regeln.

(4) Die bejagbaren Grundflächen, die in den Natio-
nalpark aufgenommen werden oder vom Gebiet des
Nationalparks umschlossen sind, ohne einen eigenen
Jagdbezirk zu bilden, werden dem staatlichen Eigen-
Jagdbezirk im Land RheinIand-Pfalz gemäß § 7 des
Landesjagdgesetzes vom 9, Juli 2010 (GVB1. S. 149),
geändert durch Artikel l des Gesetzes vom. 12. Sep-
tember 2012 (GVBI. S. 310), BS 792-1, und im Saar-
land gemäß § 5 des Saarländischen Jagdgesetzes vom
27. Mai 1998 (Amtsbl. S. 638), zuletzt geändert durch
das Gesetz vom 19. März 2014 (Amtsbl. S. 118), an-
gegliedert.

(5) Auf dem Gebiet des Nationalparks und auf den
nach Absatz 4 angegliederten Grundflächen finden
im Land Rheinland-PfaIz die §§ 13, 31 und 44 Ab-
satz l Satz 3 und 4 und Absatz 4 und 5 sowie § 46 Ab-
satz l Satz l des Landesjagdgesetzes vom 9. Juli 2010
(GVBI. S. 149), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 12. September 2012 (GVB1. S, 310), BS 792-1,
und im Saarland die § 2 Absätze 3 bis 5, § 6a und §§ 34
und 45 des Saarländischen Jagdgesetzes in der am
19. März 2014 geltenden Fassung und § 11 a der Ver-
Ordnung zur Durchführung des Saarländischen Jagdge-
setzes vom 27. Januar 2000 (Amtsbl. S. 268), zuletzt
geändert durch das Gesetz vom 19. März 2014 (Amts-
bl. S. 11.8), keine Anwendung.

§9
Betreten und Erholung

Der Nationalpark ist für die Allgemeinheit frei zugäng-
lich. Jede Person darf den Nationalpark betreten, ins-
besondere zu Zwecken der Naturbeobachtung und Bil-
dung, des Naturerlebens sowie der natiirverträglichen
Erholung. Dabei sind der Zweck des Nationalparks
nach § 4 zu -wahren sowie die Vorschriften nach den
§§13, 1.4und 15 zu beachten.

§10

Bildung und Naturerlcbcn

(l) Das Nationalparkamt soll Bildungs- tind 'Naturer-
lebnisangebote im Sinne einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung durchführen, beauftragen oder die Durch-
führung sachkundigen Dritten gestatten. Diese sollen
dazu beitragen:

l. das Wissen über die Natur und Landschaft sowie
'die natürlichen Prozesse und die ökologischen Zu-
sammenhänge, insbesondere der Wildnisentwick-
lung, zu stärken,

2. die Möglichkeiten der Naturbeobachtung, des Na-
turerlebens und der naturverträglichen Erholung
aufzuzeigen und zu erschließen,

s
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3. den Wert und die Funktionen des Nationalparks zu
vermitteln und

4. die Ziele des Naturschutzes und der nachhaltigen
Waldbewirtschaftung darzustellen.

(2) Das Nationalpai-kamt kann für die Bildungsarbeit
und zur Besucherlenkung sachkundige Personen als
Nationaiparkführerinnen oder Nationalparkführer ein-
setzen.

(3) Die Bildung?- und Naturerlebnisangebote im Nati- '
onalpark und im Naturpark Saar-Hunsrück sollen sich
ergänzen.

§11
Öffentlichkeitsarbeit

(l) Das Nationalpai-kamt betreibt eine kontinuierliche
und zielgruppenspezifisehe Öffentlichkeitsarbeit, um
den Nationalpark, seine Ziele und Angebote wahr-
nehmbar zu präsentieren und zum Besuch anzuregen.
(2) Die Öffentlichkeitsarbeit des Nationalparkamts soll
gleichzeitig sinen dauerhaften Kommunikationspro-
zess zwischen den handelnden Personen und Organisa-
tionen in der Nationalparkregion unterstützen.

§12
Wissenschaft und Forschung

(l) Das Nationalparkamt führt eigene wissenschaftli-
ehe Untersuchungen durch und wirkt auf die Durch-.
führung externer Forschungsvorhaben im .National-
park hin. Sie sollen sich auf den Bestand, die Erhaltung
und die Entwicklung des Nationalparks beziehen und
habeii insbesondere zum Ziel:

l. den Aufbau und die Entwicklung der natürlichen
und naturnahen Lebensgemeinschaften zu erkun-
den und zu dokumentieren,

2. Erkenntnisse über menschlic'he Einwirkungen auf
Lebensräume und Ökosysteme sowie über öko-
systemare Veränderungen für den Naturschutz, die
Forstwissenschaft und die forstliche Praxis zu lie-
fern und

3. die Nationalparkvervvaltung bei der Erfüllung ihrer
Aufsahen zu unterstützen.

•ö'

(2) Das Nationalparkamt dokumentiert die für die Be-
Schreibung, Erhaltung und Entwicklung des National-
parks erforderlichen Daten sowie die Ergebnisse von
gebietsbezogenen Untersuchungen. Die Dokumentati-
on ist allgemein zugänglich zu machen.

Teil 3

Schutz- und Pflcgevorschriftcn

§13
Gebote

Im Nationalpark ist es geboten,
l. in der Naturzone durch geeignete Maßnahmen

vorrangig die ungestörte Entwicklung natürlicher

2.

3.

4.

5.

6.

und naturnaher Lebensgeineinschaften zu sichern
sowie in den Entwicklungsbereichen Lebensge-
meinschaften in. natürliche und natiirnahe Zustän-
de zu überführen,

in der Pflegezone durch extensive Nutzung, ge-
zielte Pflege-, Entwicklungs- oder Renaturie-
rungsmaßnahmen die standorttypische Vielfalt an
Lebensräumen sowie von Tieren und Pflanzen zu
erhalten oder wiederherzustellen,

die Möglichkeiten zur Erholungsnutzung so zu
gestalten, dass Beeinträchtigungen von Natur und
Landschaft vermieden oder auf ein unerhebliches
Maß vermindert werden,

durch geeignete Maßnahmen der Verkehrs- und
Besucherlenkung den Ruhecharakter des Gebiets
insgesamt zu starken,

den Nationalpark durch geeignete Einrichtungen
und Fomien der Öffenflichkeifsai-beit und durch
Bildungsangebote naturverträglich zu erschließen
und

eine kontinuierliche ökologische Grundlagenfor-
schung und die Beobachtung von Natur und Land-
schaft zu ermöglichen, um insbesondere die na-
türliche Entwicklung der Flächen und Biotope zu
dokumentieren und deren weitere Entwicklung zu
verfolgen.

§14
Unzulässige Nutzungen und Handlungen

(l) Im Nationalpark sind alle Nutzungen und Handlun-
gen unzulässig, die das Gebiet oder seine Bestandteile
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stö-
ren können. Soweit erfprderlich^kann das Nationalpark-
amt vorübergehend einzelne Bereiche des National-
parkgebiets sperren.

(2) Es ist insbesondere unzulässig:
l. Bergbau zu betreiben, auszukiesen oder sonsti-

ge Bodenbestandteile zu entnehmen, Grabungen,
Bohrungen, Sprengungen oder Aufschüttungen
vorzunehmen, Stoffe einzubringen oder die Bo-
dengestalt in sonstiger Weise zu verändern,

2. Gewässer zu verändern, zu beseitigen oder neu zu
schaffen, insbesondere das Verändern von fließen-
den und stehenden Gewässern einschließlich deren
Ufer sowie das Verändern von Zu- und Abläufen
der Gewässer oder das Verändern des Grundwas-
serspiegels, das Entwässern von Sümpfen .oder
sonstigen Feuchtgebieten oder die Entnahme von
Wasser über den Gemeingebrauch hinaus,

3. chemische Holzschutzmittel, Pflanzenschutzmit-
tel, Biozide oder sonstige Chemikalien, Dünge-
oder Boden verbesserungsmittel, Gülle oder Klär-
schlämme zu verwenden,

4. die Lebensstätten der Pflanzen und Tiere zu zerstö-
ren, zu beschädigen, zu verändern oder nachhaltig
zu stören,

4 /:



r

t
f

I 176 Amtsblatt des Saarlandcs Teil I vom 19. Februar 2015

.1
,]
,]
]
]
3
]

5. Pilze und- Beeren gewerbsmäßig zu entnehmen;
sie dürfen jedoch in geringen Mengen für den per-
sönlichen Bedarf und ausschließlich auf den im
Nationalparkplan vorgesehenen Flächen pfleglich
entnommen werden,

6. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwil-
lig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu
töten oder iJire EntwicklungsfonTien, Nist-, Brut-,
Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, sie zu
füttern oder zum Fangen der wild lebenden Tiere
geeignete Vorrichtungen anzubringen,

7. Tiere auszusetzen oder Pflanzen oder gentechnisch
veränderte Organismen einzubringen,

8. bauliche Anlagen, Windkrafianlagen, Straßen oder
Strom-, Rohr- und sonstige Leitungen zu errichten,
zu erweitern oder zu ändern,. es sei denn, es ist bei
Straßen zur Erhaltung oder Verbesserung der Si-
cherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs notwendig,
sowie Werbeträger, Bild- und Schrifttafeln oder
Wegemarkierungen aller Art aufzustellen, anzi.i-
bringen, zu verändern oder zu entfernen,

9. Ze]te oder sonstige bewegliche Unterkünfte aufzu-
stellen, Sachen aller Art zu lagern, Feuer zu ent-
zünden sowie Wagen und Krafträder zu parken,

10. Modellflugzeuge und -boote oder ähnliche fern-
gesteuerte Geräte zu betreiben, Luftsportgeräte zu.
starten oder zu landen sowie Sport außerhalb der
dafür gekennzeichneten Stellen zu betreiben oder

] l. pyrptechn.ische Artikel oder künstlich gerichtete
Lichtstrahlen zur Anwendung zu bringen öder die
Ruhe der Natur durch Lärm zu beeinträchtigen.

(3) Schutzvorschriften nach bestehenden Schutzge-
bietsverordnungen bleiben unberührt, soweit sie die-
sem Staats vertrag nicht entgegenstehen.

§15
Zulässige Nutzungen und Handlungen

(l) Abweichend von § 14 sind zulässig:
l. unaufschiebbare Maßnahmen zum Schutz der Be-

völkerung und zur Abwehr von Gefahren fiir Leib
und Leben von Menschen und Tieren sowie für er-
hebliche Sachwerte,

2. die Ausübung der Bodennutzung nach Maßgabe
des Nationalparkplans nach § 6,

3. Maßnahmen des Nationalparkanits, die ausschließ-
lich dem Zweck des Nationalparks (§ 4), insbe-
sondere der Umsetzung der Pläne nach den §§6
und 7, dienen,

4. Bau und Erweiterung von Anlagen, die der ö'ffent-
lichen Wasserversorgung oder der Breitbandver-
sorgung dienen und mit dem Zweck des National-
parks (§ 4) vereinbar sind,

5. notwendige Arbeiten zur Unterhaltung, Erhaltung
und zum Rückbau

a) bestehender Straßen, Wege und Loipen,

b) von Gewässern in der Zeit vom 15. Juli bis
15. Oktober; die Arbeiten sind demNational-
parkamt spätestens vier Wochen vor Beginn
bekannt zu machen; bei Gefahr im Verzug gel-
ten die Fristen nicht,

c) rechtmäßig bestehender Anlagen und Einrich-
tungen sowie zugehöriger Freiflächen,

d) bestehender Ver- und Entsorgiingsanlagen,
insbesondere der Wassergewinniing und -ver-
sorgung Energieversorgung, Abwasserbeseiti-
gung und Telekommunikation,

6. Maßnahmen im Ralimen wissenschaftlichei- Fo.r-
schung und Lehre sowie der Informations- und
Bildungsarbeit, die von dem Nationalparkamt
durchgeführt oder zugelassen werden und

7. Maßnahmen zur Wildtierregulierung nach § 8.
(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dos Staats-
Vertrages aufgrund bestandskräftiger Zulassungen oder
bestehender Rechte zulässigen Maßnahmen und Nut-
zungen in der bisherigen Art und im bisherigen Um-
fang bleiben unberührt.

(3) § .14 Absatz 2 Nummer 2 gilt nicht für die durch
wassen-echtliche Erlaubnis zugelassene Entnahme von
Grundwasser an solchen Standorten, für die bis zum
19. Dezember 2013 die Durchführung einer Probeboh-
rung beantragt wurde.

§16
Befreiungen (Abweichung zu § 67 BNatSciiG)

(l) Abweichend von § 67 des Bundesnaturscluitzgeset-
zes (BNatSchG) vom'29. Juli 2009 (BGB1.1 S. 2542),
zuletzt geändert durch Artikel 4 Absatz 100 des Geset-
zes vom 7. August 2013 (BGB1. I S. 3I54), kann von
den Vorschriften nach § 14 im Einzelfall nach Maßga-
be des § 6.7 Absatz I Satz l Nummer 2 und Absatz 3
Satz l BNatSehG Befreiung erteilt werden, soweit der
Zweck des Nationalparks (§ 4) nicht entgegensteht.
§ 67 Absatz l Satz l Nummer l BNatSchG findet kei-
ne Anwendung.

(2) Zuständig für die Erteilung der Befreiung nach Ab-
satz l sind die nach Landesrecht zuständigen Natur-
schutzbehörden.

§17
Ordnungswidrigkciten

•(l) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig einer Vorschrift nach § 14 Absatz 1 Satz l oder
Absatz 2 dieses Staatsverti-ages zuwiderhandelt, es sei
denn, dass Nutzungen und^ Handlungen nach § 15 zu-
lässig sind oder eine Befreiung nach § .16 Absatz l er-
teilt worden ist.

(2) Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz I
Nummer l des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in
der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGB1.1 S. 602),
zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom

?
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10. Oktober 2013 (BGB1. I S. 3786), ist das National-
parkamt.

Teil 4

Organisation

§18

Nationalparkamt

(l) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet ein Nationalpar-
kamt mitSitzinderVerbandsgemeinde Birkenfeld und
einer Außenstelle in Nonnweiler. Das Nationalpai-k-
amt ist als untere Landesbehörde dem für Naturschutz
zuständigen Ministerium des Landes RheinIand-PfaIz
unmittelbar zugeordnet. Es trägt die Bezeichnung „Na-
tionalparkamt Hunsrück-Hochwald", führt Di&nstsie-
gel und Amtsschilder, die beide Landeswappen zeigen,
und ist berechtigt, in-i amtlichen Schriftverkehr beide
Landeswappen gemeinsain zu verwenden Die Leiterin
oder der Leiter des Nationalparkaints wird durch die
Regierung des Landes Rheinland-Pfalz im Benehmen
mit der Regierung des Saarlandes bestellt.

(2) Das Nationalparkamt unterliegt der Rechts- und
Fachaufsicht des für Naturschutz zuständigen Minis-
teriuins des Landes Rheinland-Pfalz und, soweit es für
das Saarland tätig ist, der Fachaufsicht des für Natur-
schütz zuständigen Ministeriums des Saarlandes. So-
weit das Nationalparkamt Landesrecht anzuwenden
hat, ist das Recht desjenigen Landes maßgebend, für
welches das Nationalparkamt tätig ist.

(3) Die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland bleiben
Dienstherr oder Arbeitgeber der von ihnen im Nafio-
nalparkamt eingesetzten Bediensteten, für die das je-
weilige Dienst- und Tarifrecht und insoweit dasjevvei-
lige PersonaIvertretLingsrecht gilt. Die Leiterin oder
der Leiter des Nationalparkamts ist Vorgesetzte oder
Vorgesetzter aller Bediensteten des Nationalparkamts
und übt das Direktions- und Weisungsrecht aus. Die
Bediensteten des Nationalparkamts nehmen die Auf-
gaben und Befugnisse auf dem gesamten Gebiet des
Nationalparks wahr.

§19
Unterhaltung des Nationalparkamts

(l) Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmen des Na-
tionalparkamts, die sich nur auf den jeweiligen Teil des
Nationalparks eines der beiden Länder beziehen, ins-
besondere Waldumbau- und Pflegemaßnahmen, Wege-
bau, Untei^altüngs- und Verkehrssicherungsmaßnah-
men, und gesondert nachgevvieseri werden, verbleiben
beim jeweiligen Land.

(2) Im Übrigen trägt das Land Rheinland-Pfalz die
notwendigei'1 Ausgaben des Nationalparkamts. Abwei-
chend von Satz l trägt das Saarland die Kosten für die
Liegenschaft der Außenstelle in Nonnweiler mit Aus-
nähme der Betriebskosten. Das Saarland erstattet deni
Land Rheinland-P'falz einen jährlichen, anteiligen Bei-
trag zu den Ausgaben nach Satz ] (Erstattungsbeitrag).
Der Erstaftyngsbeitrag wird in einer Vereinbarung fest-
gelegt, die die für Naturschutz zuständigen Ministerien
beider Länder abschließen. Die Vereinbarung über den

Erstattungsbeitrag liat insbesondere Bestimin.ungen
über die Zuordnung der Ausgaben, deren Hohe, den
Verteilungsschlüssel, die Fälligkeit und mögliche Än-
derungen des Erstattungsbeitrags zu enthalten.

(3) Die übrigen Einnahmen des Nationalparkamts aus
seinen sonstigen Tätigkeiten stehen dem Land Rhein-
land-Pfalz zu. Sie sind im Rahmen der Vereinbarung
nach Absatz 2 Satz 4 zu berücksichtigen.

.(4) Die Rechnungshöfe beider Länder sind berechtigt,
die Einnahmen und Ausgaben sowie die 1-Iaush.alts-
und Wirtschaftsführung, die Organisation und Aufga-
benei-ledigung des Nationalparl<amts zu prüfen. Sie
treffen hierzu die notwendigen Vereinbarungen.

§20
Aufgaben und Befugnisse des Nationalparkaints

(l) Das Nationalparkamt nimmt die Aufgaben der Na-
tionalparkverwaltung wahr. Es hat insbesondere fol-
gende Aufgaben:

l. Betrieb und Unterhaltung des Nationalparks,

.2. Erstellung, Fortschreibung^ und Umsetzung des
Nationalparkplans, einschließlich des jährlichen
Maßnahmenplans und des Wegeplans, und

3. Geschäftsführung für die kommunale National-
parkversammlung (§ 21), den Nationalparkbeirat
(§ 22) und das Bürgei-forum (§ 23).

Es überwacht die Einhaltung der Vorschriften dieses
Staatsvertrages, der Landesgesetze und Landesverord-
nungen zum Nationalpark Hynsrück-Hochwald und
trifft nach pflichtgemäßem Ermessen die im Einzel-
fall erforderlichen Maßnahmen. Soweit das National-
parkamt für das Land Rheinland-Pfalz tätig wird, hat
es die Befugnisse der allgemeinen Ordnungsbehör-
den und der Polizei nach den §§ 6, 7 und 10 Absatz l
Satz l und Absatz 2 und 3 und'§ 13 Absatz l und 3 des
rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehör-
dengesetzes vom 10. November 1993 (GVB1. S. 595),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2013
(GVBl.'S. 537), BS 2012-1, und soweit es für das Saar-
land tätig wird, hat es die Befugnisse nach §§ 4, 5, 6,
7, 9 Absatz l und 3, § 12 Absatz l und 3 sowie § 46
in Verbindung mit § 44 Absatz 2 des Saarländischen
Polizeigesetzes vom 8. November .1989 in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26.. März 2001 (Amts-
b]. S. 1074), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
26. Oktober.2010 (Amtsbl. S. 1406).

(2) Das Nationalparkamt nimmt im Gebiet des Natio-
nalparks auch die Aufgaben und Befugnisse

l. der unteren Forstbehörde für das Land Rheinland-
Pfalz und der Forstbehörde, soweit diese durch-
Rechtsveroi-dnung übertragen sind, für das Saar-
land sowie

2. der unteren Jagdbehörde für das Land Rhein-
land-Pfalz .mit Ausnahme der Aufgaben nach den
§§ 20, 21 und 46 des rheinland-pfälzischen Lan-
desjagdgesetzes und für das Saarland mit Ausnah-
me der Aufgaben nach §§ 14, 15 und 45 des Saar-
ländischen Jagdgesetzes wahr.

^ ....'''
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Soweit Aufgaben und Befugnisse der unteren Forst-
und Jagdbehörde für das Land Rheinland-PfaIz wahr-
genommen werden, unterliegt das Nationalparkamt
der Aufsicht der oberen Forst- und Jagdbehörde. So-
weit Aufgaben und Befugnisse der Forst- und unteren
Jagdbehörde für das Saarland wahrgenommen werden,
unterliegt das Nationalparkamt der Aufsicht der Forst-
behörde und der obersten Jagdbehorde. Die Zustandig-
Keiten anderer Behörden und Stellen auf dem Gebiet
des Nationalparks bleiben unberührt. Soweit öffentli-
ehe Planungen und Maßnahn'ien den Nationalpark be-
treffen, obliegt dem Nationalparkamt und den. anderen
Behörden und Stellen eine Pflicht zur gegenseitigen
und inöglichst frühzeitigen Unterrichtung.

(3) Das Nationalparkamt wirkt mit dem Naturpark
Saar-Hunsrück, der kommunalen Nationalparkver-
Sammlung, dem Nationalparkbeirat sowie dem Bürger-
forum zusammen. Es unterstützt und integriert zivil-
gesellschaftliches Engagement zur Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben.

§21
Kommunale Nafionalparkvcrsammlung

(I) Zur Unterstützung des Nationalparkamts und zur
Sicherung der kommunalen Belange wird eine kom-
munale Nationalparkversammlung gebildet, die aus
folgenden Mitgliedern der Kommunen des National-
parkgcbiets besteht:

l. den Landrätinnen und Landräten der Landkreise
und je einer weiteren Vertreterin oder einem weite-
i-en Vertreter der Landkreise je angefangenen Ge-
bietsanteil von 3 000 Hektar am Nationalpark,

2. den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der
rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinden und der
saarländischsn Gemeinden sowie je einer weiteren
Vertreterin oder einem weiteren Vertreter dieser
rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinden und
Saarland ischen Gemeinden je angefangenen Ge-
bietsanteil von l 500 Hektar am Nationalpark, von
denen in Rheinland-Pfalz mindestens die Hälfte
Ortsbürgenneisterinnen oder Ortsbürgermeister
der Ortsgemeinden des Nationalparkgebiets sein
müssen, und

3. den Ortsbürgemieisterinnen und Ortsbürgennsis-
tern der Ortsgemeinden Börfink und Neuhütten.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinden und Gemeinden, die nach § l Ab-
satz 4 Satz 2 zur Nationalparkregion gehören, Sowie
eine Vertreterin oder ein Vertreter des Naturparks Saar-
Hunsi-iick können an den Sitzungen der kommunalen
Nationalparkversammlung ohne Stimmrecht teilneh-
men. Eine Stellvertretung ist zulässig. Die kommunale
Nationalpärkversammlung wählt eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung aus ihrer
Mitte. Die Tätigkeit der Mitglieder der kommunalen
Nationalparkversammlung ist ehrenamtlich. Die kom-
munale Natipnalparkversammlung soll Bürgeijnnen
lind Bürger hinzuziehen, von denen bis zu sechs Perso-
nen mit Stimmrecht berufen werden können. Die korh-
munale Nationalparkversammlung regelt ihre inneren

Angelegenheiten im Rahmen des geltenden Rechts
durch Geschäftsordnung.

(2) Nach Maßgabe des rheinland-pfälzischen Lan-
desgleichstellungsgesefzes vom 11. Juli 1995 (GVB1.
S. 209, BS 205-1), in der jeweils geltenden Fassung
sollen bei der Berufung nach Absatz l Frauen zur Hälf-
te berücksichtigt werden.

(3) Die koiTimunale Nationalparkversammlung wirkt im
Sinne des Zwecks des Nationalparks mit. Sie unterbrei-
tet dein Nationalparkajnt Vorschläge und Anregiingen
für die Erhaltung und Entwicklung des Gebiets (Initia-
tivrecht) und fördert die Betciligung^dei-ortsansässigen
Bevölkerung sowie deren Verständnis für den Wert des
Gebiets und die notwendigen Schutzmaßnahmen.

(4) Die kommunale Nationalparkversammlung wird
vom Nationalparkamt frühzeitig über die Vorbereitung
des Nationalparkplans und des Wegeplans informiert
und zur Herstellung des Einvernehmens beteiligt.
Soweit kein Einvernehmen erzielt werden kann, ent-
scheidet das für Naturschutz zuständige Ministerium
des Landes Rheinland-Pfalz im. Einvernehmen mit
dem für Forsten zuständigen Ministerium des Landes
Rheinland-Pfalz sowie im Einvernehmen mit den für
Naturschutz und Forsten zuständigen Ministerien des
Saarlandes, soweit es aus rechtlichen oder zwingenden
naturschutzfachlichen Gründen geboten ist.

(5) Die kommunale Nationalparkversammlung fasst
ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Soweit ausschließlich gebietsbezogene Be-
lange der Saarland ischen kommunalen Gebietskör-
perschaften betroffen sind, soll deren abweichende
gemeinsame Position insoweit berücksichtigt und auf
ein Einvernehmen hingewirkt werden. Wird kein Ein-
vernehmen hergestellt, gilt der Beschluss nicht für den
saarlähdischen Teil des Nationalparks; Absatz 4 Satz 2
gilt entsprechend.

(6) Die kommuna.Ie Nationalparkversammlung ist vom
Nationalparkamt jährlich über alle sonstigen Ziele,
Planungen, Entwicklungen und Maßnahmen der Nati-
pnalparkverwaltung zu unterrichten und, soweit diese
kommunale Belange berühren, zu beteiligen, indem
ihr Gelegenheit zur Äuf3erung und Erörterung gegeben
wird.

§22
Nationalparkbcirat

(l) Das Nationalparkamt richtet einen Nationalpark-
beirat ein und beruft dessen Mitglieder. Der Beirat
wirkt unterstützend und beratend im Sinne des Zwecks
des Nationalparks an der Erhaltung und Entwicklung
des Nationalparks mit und ist über Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung sowie über die Ziele, Planungen,
Entwicklungen und Maßnähmen der Nationalparkver-
waltung frühzeitig zu unteiTichten.

(2) Der Nationalparkbeirat besteht aus fachkundigen
Vertreterinnen und Vei-ti-etern insbesondere folgen-
der Interessengruppen: Naturschutz Landnutzung,
Bildung, Erholung, Wirtschaft und Wissenschaft. Die
Anzahl der Beiratsmitglieder ist auf höchstens 20 Mit- ,
glieder begrenzt. Die Mitglieder haben einen Anspruch

\
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auf Erstattung der Reisekosten nach dem rheinland-
pfälzischen Landesreisekostengesetz (LRKG) vom
24. N4ärz 1999 (GVB1. 89, B S 2032-30), in der jeweils
geltenden Fassung.

(3) Die Mitglieder des Nationalparkbeirats werden
vom Nationalparkamt für die Dauer von fünf Jahren
.ernannt. Die Berufung ist nur im Benehmen mit der
kommunalen Nationälparkversammlung möglich. § 21
Absatz 2 gilt entsprechend.'
(4) Der Nationalparkbeirat hat einer Person zur Vertre-
tung von Menschen mit Behinderungen die Gelegen-
heit zur Teilnahme und Mitwirkung an den Sitzungen
und Tätigkeiten des Beirates zu geben; Absatz 2 Satz 3
gilt entsprechend.

(5) Der Nationalparkbeirat regelt seine inneren An-
gelegenheiten, insbesondere seine Arbeitsweise und
Beschlussfassung, im Rahmen des geltenden Rechts
durch Geschäftsordnung.

§23
Biirgcrforum

(l) Das Nationalparkamt führt mindestens einmal jähr-
lich für die Bürgerinnen und Bürger eine öffentliche
Versammlung (Bürgerforum) durch.

(2) Das Bürgerforum dient dazu, die Öffentlichkeit
über die Ziele, Planungen, Entwickliingen und Maß-
nahmen der Nationalparkverwaltung fi-tihzeitig zu un-
ten'ichten lind aktiv zu beteiligen. Den Bürgerinnen
und Bürgern soll insbesondere Gelegenheit .zur Äuße-
rung und Erörterung gegeben werden.

§24
Sonstige Formen der Bürgerbeteiligung

Sonstige Fomien der Bürgerbeteiligung sind möglich.
Das NationalparkaiTit wirkt auf weitere Fonnen der
Bürgerbeterligung und das ehrenamtliche Engage-
ment der Bürgerinnen und Bürger zur Umsetzung des
Zwecks des Nationalparks hin.

Teil 5

S c h l u ssvorsch riften

§25
Kündigung, Salvatorisclic Klausel

(l) Dieser Staatsvertrag gilt für unbestimmte Zeit. Er
kann mit einer Frist von zwölf Monaten zum Ende ei-
nes Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung
ist in schriftlicher Form gegenüber dem anderen Land
auszusprechen.

(2) Sollte eine oder sollten mehrere Bestimi-nungen
dieses Staatsvertrages unwirksam sein oder werden,
wird hierdurch die Wirksamkeit des Staats Vertrages im
Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Be-
Stimmung soll eine Regelung treten, die dem mit ihr
verfolgten Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt
für etwaige Lücken des Staats Vertrages.

§26
Inkrafttreten

Der Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der verfas-
sungsmäßig zuständigen Organe am ersten Tag des
Monats, der auf den Austausch der Ratifikationsurkun-
den folgt, in Kraft.

Saarbrücken, den 4. Oktober 2014

Für das .Land Rheinland-Pfalz

Die Rheinland-pfälzische Ministcrpräsidentin

Malu Dreyer

Für das Saarland

Die Saarländische Ministerpräsidcntin

Annegret Kramp-Kari-enbauer
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen

k^^7^^^^"^^"^"^^^^

39 Bekanntmachung über das Inkrafttreten
des Staatsvertrags zwischen den Ländern

Rheinland-Pfalz und Saarland über die Errichtung
und Unterhaltung des Nationalparks

Hunsrück-Hochwald

Vom 6. März 2015

Gemäß § 4 Absatz 2 des Gesetzes Nr. 1842 über die
Zustimmung zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land

Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die Errich-
tung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-
Hochwald (Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald)
vom 12. November 2014 (Amtsbl. I S. 170) mache ich
bekannt, dass der Staatsvertrag nach seinem § 26 zum
l. März 2015 in Kraft getreten ist, da die Ratifikations-
Urkunden bei der Staatskanzlei des Landes Rheinland-
Pfalz am 12. Januar 2015 und bei der Staatskanzlei des
Saarlandes am 25. Februar 2015 hinterlegt wurden.

Saarbrücken, den 6. März 2015

Der Chef der Staatskanzlei

Lennartz

s
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wird. Die Geschäftsordnung kommt mit der Mehrheit
der Stimmen aller Mitglieder zustande. Das Fachmi-
nisterium macht die Geschäftsordnung im Amtsblatt
des Saarlandes bekannt.

§4

Unabhängigkeit

(l) Die Regulierungskammer für das Saarland übt ihre
Tätigkeit im Rahmen der Gesetze unabhängig, insbe-
sondere von allen politischen Stellen, und in eigener
Verantwortung aus. Die Mitglieder der Regulierungs-
Rammer für das Saarland entscheiden unabhängig und
sind nur dem Gesetz unterworfen.

(2) Der Regulierungskammer für das Saarland und de-
ren Mitgliedern ist es untersagt, im Hinblick auf die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben Weisungen von Regie-
rungsstellen oder anderen öffentlichen Einrichtungen
einzuholen, oder entgegenzunehmen. Als Mitglied der
Kammer kann nicht berufen werden, wer einer Lan-
desregierung oder einem Landtag angehört.

(3) Die Regulierungskammer für das Saarland und de-
ren Mitglieder üben ihre Aufgaben unparteiisch und
unabhängig von Marktinteressen aus. Der Regulie-
rungskammer für das Saarland und deren Mitgliedern
ist es untersagt, im Hinblick auf die Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben Weisungen von privaten Stellen, insbe-
sondere von Energieversorgungsuntemehmen im Sin-
ne des § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes,
einzuholen oder entgegenzunehmen.

(4) Den Mitgliedern der Regulierungskammer für das
Saarland ist es untersagt, als Organmitglied, Arbeitneh-
mer oder freiberuflicher Mitarbeiter eines Energiever-
sorgungsuntemehmens im Sinne von § 3 Nummer 18
des Energiewirtschaftsgesetzes oder eines Verbandes
der Energiewirtschajft tätig zu^verden.^§ l in Verbin-
dung mit §§20 und 21 des Saarländischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (SVwVfG) vom 15. Dezem-
her 1976 (Amtsbl. S. 1151), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 25. Juni 2014 (Amtsbl. I S. 306), in der
jeweils gültigen Fassung, bleibt unberührt.

§5
Haushalt

Die Personal- und Sachmittel der Regulierungskam-
mer für das Saarland werden im Einzelplan des für
die Angelegenheiten der Energie zuständigen Minis-
teriums gesondert ausgewiesen. Bei der Bemessung
der ausgewiesenen Haushaltsmittel ist sicherzustellen,
dass die Regulierungskammer für das Saarland über
eine zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben angemesse-
ne personelle und finanzielle Ressourcenausstattung
verfügt. Das Vorsitzende Mitglied der Regulierungs-
kammer für das Saarland entscheidet im Rahmen der
Gesetze eigenverantwortlich über die Verwendung der
ausgewiesenen Haushaltsmittel.

§6
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Kraft.

Saarbrücken, den 18. März 2015

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa

Toscani

Der Minister für Inneres und Sport

Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur

Commer?on

's& •y :-'f;. ^ •T.".
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46 Rechtsverordnung über die Wahrnehmung
des Jagdrechts zur Wildtierregulierung
im Nationalpark Hunsrück-HochwaId

Vom 20. März 2015

Aufgrund des § 2 Absatz 2 des Gesetzes über die Zu-
Stimmung zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land
Rheinland Pfalz und dem Saarland über die Errichtung
und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hoch-
wald (Nationalparkgesetz Hunsrück-Hochwald) vom
12. November 2014 (Amtsbl. I 2015 S. 170) wird ge-
maß § 8 Absatz 3 Satz 2 des Staatsvertrages zwischen
dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die
Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Huns-
rück-Hochwald (Staatsvertrag) vom 4. Oktober 2014
durch das Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schütz als oberste Jagdbehörde verordnet:

/2,
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§1
Geltungsbereich, Zweck der Verordnung

(l) Geltungsbereich dieser Verordnung ist das im Saar- .land gelegene Gebiet des Nationalparks Hunsrück-Hochwald gemäß § 2 des Staatsvertrages.
(2) Durch diese Verordnung wird die Wahrnehmungdes Jagdrechts im Nationalpark zur Erreichung desfestgelegten Schutzzwecks gemäß § 4 des Staatsver-träges geregelt. Die Wildtierregulierung dient demZiel, Wildbestände in einer Dichte zu halten, die derVerwirklichung des Zwecks des Nationalparks (§ 4des Staatsvertrages) nicht entgegensteht, übermäßigeWildschäden in den an den Nationalpark angrenzendenBereichen venneidet und Tierseuchen bei Wildtieren,die auf den Menschen oder seine Nutzviehbeständeübertragbar sind, vorbeugt oder bekämpft.

§2
Wildarten

Die Jagdausübung im Nationalpark wird vorbehalt-iich der Regelungen des § 7 auf die Schalenwildartensowie Waschbär und Marderhund beschränkt. Soweites aus Gründen des Artenschützes in der Pflegezoneerforderlich ist, kann dort die Jagdausübung auf wei-tere Wildarten im Rahmen-des Maßnahmenplans (§ 6Absatz 5 des Staatsvertrages) erfolgen.
§3

Wahrnehmung des Jagdrechts und Jagdnutzung
(l) Die Wahrnehmung des Jagdrechts im Nationalparkobliegt dem Nationalparkamt. Eine Wahrnehmung desJagdrechts durch Verpachtung ist ausgeschlossen.
(2) Eine Angliederung gemäß § 8 Absatz 4 des Staats-Vertrages von bejagbaren Grundflächen an den staatli-chen Eigenjagdbezirk erfolgt spätestens mit Ablauf derzum Zeitpunkt der Aufnahme in den Nationalpark be-stehenden gültigen Jagdpachtverträge. Eine Verlänge-rung bestehender Jagdpachtverträge ist nicht zulässig.

(3) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnungbestehende Jagderlaubnisse gemäß §12 des Saarlän-dischen Jagdgesetzes (SJG) vom 27. Mai 1998 (Amts-bl. S. 638), zuletzt geändert durch das Gesetz vom19. März 2014 (Amtsbl. I S. 118), dürfen nicht verlän-gert werden und enden in den Fällen des Absatzes 2mit derAngliederung. Jagderlaubnisse dürfen nicht ge-gen Entgelt erteilt werden.
(4) Das bei jagdlichen Maßnahmen anfallende Wild-bret soll durch das Nationalparkamt verwertet werden.Soweit Trophäen anfallen, werden diese Eigentum desNationalparkamtes.

§4
Wildruhezonen und Wildbeobachtungsflächen

(I) Soweit es den Zielen nach § l Absatz 2 Satz 2 nichtentgegensteht, sollen zur Gewährung störungsfreier.Lebensbedingungen durch das Nationalparkamt aufgeeigneten Flächen im Rahmen des MaßnahmenplansWildruhezonen eingerichtet werden.

(2) Auf geeigneten Flächen sind im Rahmen des Nati-onalparkplans Zonen einzurichten, in denen das Wilddurch die Besucher beobachtet werden kann (Wildbe-obachtungsflächen).
(3) Auf den Flächen nach Absatz I und Absatz 2 solldie Jagd ruhen.

§5
Fütterung und Kirrung von Schalenwild

Jegliche Art der Fütterung und Kirrung von Schalen-wild ist ohne Ausnahme verboten.

§6
Jagdausübung zur Wildtierregulierung

(l) Das Nationalparkamt sorgt für die Durchführungeines Monitorings das die zur Aufstellung eines Planszur Wildtierregulierung erforderlichen Erkenntnisseund Informationen bereitstellt und eine Erfolgskontrol-Ie der Maßnahmen der Wildtierregulierung ermöglicht.
(2) Das Nationalparkamt erstellt auf der Grundlage der'Ergebnisse des Monitorings nach Absatz l jährlich denPlan über Umfang und Art der Jagdausübuag (Plan zurWildtierreguliemng) als Bestandteil des Maßnahmen-plans nach § 6 Absatz 5 des Staatsvertrages,

Der Plan zur Wildtierregulierung enthält insbesondere
l. eine Beschreibung der Situation der Wildbestände,der Wildwirkungen im Nationalpark und der Wild-schadenssitpation in den an den Nationalpark an-grenzenden Flächen,

2. eine Bewertung der Situation, gegliedert nach denZonen und Bereichen des Nationalparks und deran das Gebiet des Nationalparks angrenzendenFlächen,

3. die Herieitung und Festlegung der Ziele der Maß-nahmen der Wildtierregulierung,
4. die Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele er-forderlich sind, insbesondere die Festlegung vonAbschusszielen sowie die methodische, zeitlicheund ?äumliche Ausgestaltung der Jagdausübung,
5. die Ausweisung von Wildruhezonen nach § 4 Ab-satz l sowie

6. begründete Ausnahmen von.der Jagdruhe nach § 4Absatz 3.

(3.) Bei der Erstellung des Plans zur Wildtierregulie-rung sind die Belange der ordnungsgemäßen land-,forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung .in denan den Nationalpark angrenzenden Flächen zu be-rücksichtigen. Der Plan zur Wildtierregulierung wirdmit den umliegenden Hegegemeinsehaften sowie denJagdbeiräten der betroffenen Landkreise erörtert.
(4) Private Jägerinnen und Jäger können bei der Wild-tierregulierung im Rahmen von unentgeltlichen Jagd-eriaubnissen nach Vorgabe des Nationalparkamts be-teiligt werden. Voraussetzung hierfür ist die erfolgrei-ehe Teilnahme an den regelmäßigen Schulungen desNationalparkamts zu Zielen und Maßnahmen des in

^
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§ 4 des Staatsvertrages genannten Zwecks des Nati-
onalparks und zur Durchführung der Wildtien-egulie-
rung im Nationalpark sowie ein jährlicher Nachweis
der Schießfertigkeit gemäß den Bestimmungen des
Saarländischen Jagdgesetzes.

(5) Die Errichtung ortsfester jagdlicher Einrichtungen
(Kanzeln und geschlossene Hochsitze) soll in den Zo-
nen nach § 3 Absatz l Nummer la des Staatsvertrages
(Wildnisbereiche) nicht erfolgen. Erforderliche Ein-
richtungen sollen transportabel ausgestaltet werden.

(6) Zur Wildtierregulierung sind Methoden anzu-
wenden, bei denen die Eingriffe in die Wildbestände
schnell, effektiv und tierschutzgerecht erfolgen. Bewe-
gungsjagden und Gruppenansitze haben Vorrang vor
der Einzeljagd. Die Zeiten der Jagdausübung sind auf
den notwendigen Umfang zu beschränken. Die Fang-
jagd ist grundsätzlich verboten; Ausnahmen sind im
Rahmen der Regelungen nach § 2 Satz 2 zulässig.

(7) Die Ausübung der Jagd mit der Schusswaffe erfolgt
unter Verwendung von Jagdmunition, die den Eintrag
von Schadstofifen in die Umwelt minimiert, Gesund-
heitsgefahren über den Wildbretverzehr vermeidet und
den höchsten Tierschutz- und Sicherheitsstandards
genügt. Die Verwendung von Jagdmunrtion, die mehr
Blei als nach dem jeweiligen Stand der Technik unver-
meidbar enthält, ist nicht zulässig.

§7
Unberührtheitsklausel

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Wahrnehmung
und Ausübung desjagdrechts nach § l des Bundes-
Jagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
29'. September 1976 (BGBl.I S. 2849), zuletzt'geän-
dert durch Artikel l des Gesetzes vom 29. Mai 2013
(BGBI. I S. 1386), aufdenjagdrechtlich verpaGhteten
Flächen bis zum Auslaufen der Jagdpachtverträge,
Handlungen aufgrund § 21 S JG (Verhindern von ver-
meidbaren Schmerzen oder Leiden des Wildes) und
§ 22 SJG (Wildfolge) sowie Maßnahmen zur Vorbeu-
gung oder Bekämpfung von Tierseuchen aufgrund des
Tiergesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGB1. I
S. 1324) oder tierseuchenrechtlicher Regelungen.

§s
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
in Kraft.

Saarbrücken, den 20. März 2015.

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz
als oberste Jagdbehörde

Jost

/<5~
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A. Amtliche Texte

65 Gesetz Nr. 1858
zur Änderung des Nationalparkgesetzes

Hunsrück-Hochwald

Vom 20. Mai 2015

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlössen:

Artikel l

Dem § 2 des Nationalparkgesetzes Hunsrück-Hoch-
wald vom 1,2. November 2014 (Amtsbl. I 2015,S.170)
wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Das Ministerium für Umwelt und Verbraucher-
schütz wird ennächtigt, durch Rechtsverordnung
Aufgaben und Befugnisse nach dem Landeswaldge-
setz vom 26. Oktober 1977 (Amtsbl. S. 1009). zuletzt
geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2013 (Amtsbl. I
S, 268) in der jeweils^ geltenden Fassung, gemäß den
Abschnitten zur Forstlichen Rahmenplanung und Si-
cherung der Funktionen des Waldes bei Planungs-
maßnahmen, zur Erhaltung und Bewirtschaftung des
Waldes, zum Schutz- und Erholungswald, zu Bestim-
mungen über das Betreten des Waldes, zur Organisa-
tion und Aufgaben der Forstbehörde, Forstaufsicht
und zu Bußgeldbestimmungen, mit Ausnahme von
Ermächtigungen zum Erlass von Rechts Verordnungen
nach dem Bundeswaldgesetz und dem Landeswaldge-
setz, für das Gebiet des Nationalparks ganz oder teil-
weise auf das Nationalparkamt zu übertragen."<,<,

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.

Saarbrücken, den 9. Juni 2015

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister fiir Bildung und Kultur
Commeryon

Der Minister der Justiz

In Vertretung
Rehlinger ^"

../?
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66 Gesetz Nr. 1861 '"
zur Änderung des Landesgleichstellungsgesefzes

und weiterer Gesetze
(LGG)

Vom 17.Juni 2015.

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlössen:

Artikel I

Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes
Das Landesgleichstellungsgesetz vom 24. April 1996
(Amtsbl. S. 623), zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 4. Mai 2010 (Amtsbl. I S. 1176), wird wie folgt
geändert:

l. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe zu § 2 wird folgende Angabe

eingefügt:

„§ 2a Geltungsbereich bei wirtschaftlicher Be-
teiligung des Landes, der Gemeinden,
der Landkreise oder des Regionalver-
bandes Saarbrücken".

b) Die Angabe zu § 6 wird wie folgt gefasst:
„§ 6 Statistische Erhebung; Verordnungser-

mächtigung".

c) Die Angabe zu Abschnitt 5 wird wie folgt ge-
fasst:

„Abschnitt 5 Vereinbarkeitvon Familie und
Erwerbstätigkeit für Frauen
und Männer".

d) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst:
„§ 16 Familiengerechte Arbeitszeiten und Ar-

beitsbedingungen".

e) Die Angabe zu § 17 wird wie folgt gefasst:
„§ 17 Teilzeitarbeit; Telearbeit".

/f L
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I A. Amtliche Texte
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110 Verordnung zur Feststellung
der Gleichwertigkeit von ausländischen Hochschul-
zugangsbcrechtigungen bei Asylberechtigten oder

anerkannten Flüchtlingen
(Qualifikationsgleichwertigkeitsnachweisverordnung

— QNachweisVO)

Vom 29. September 2015

Aufgrund des § 70 Satz 2 des Universitätsgesetzes
vom 23. Juni 2004 (Amtsbl. S. 1782), zuletzt geändert
durch das Gesetz vom 14. Oktober 2014 (Amtsbl. I
S. 406) verordnet die Ministerpräsidentin:

Grundsatz

Die Qualifikation von Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber für ein Studium an der Universität des
Saarlandes, die nicht im Besitz einer deutschen Hoch-
schulzugangsberechtigung sind, wird durch die Vor! a-ge gleichwertiger ausländischer Vorbildungsnachweise
nachgewiesen.

§2
Ausnahme

Zur Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland er-
worbener Qualifikationen kann die Universität des
Saarlandes bei Personen mit Asylberechtigung oder
anerkannter Flucht! ingseigenschaft nach § 25 Absatz I
und 2 des Aufenthaltsgesetzes, die aus nicht selbst zu
vertretenden Gründen keinen Nachweis oder die Vor-
läge der Unterlagen nur mit einem unangemessenen
zeitlichen und sachlichen Aufwand führen können,zur
Feststellung gleichwertiger Kenntnisse und Fähigkei-
ten geeignete, auf einzelne Fachrichtungen bezogene
Tests durchführen, die im Sinne einer fachgebundenenHochschulreife zum Studium an der Universität des
Saarlandes berechtigen. Davon unberührt bleiben die
sonstigen Voraussetzungen des § 70 Satz l des Univer-
sitätsgesetzes.

Ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber
haben die Gründe glaubhaft zu machen, die einer Vor-
läge der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen,Die Universität des Saarlandes ist berechtigt, eine Ver-
Sicherung an Eides statt zu verlangen und abzunehmen.

Inkrafttreten

Diese Verordnung trittam Tage nach der Verkündungin Kraft.

Saarbrücken, den 29. September 2015
Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Ill Verordnung zur Übertragung
von Zuständigkeiten nach dem Landeswaldgesetz
auf das Nationalparkamt für den Nationalpark

Hunsrück-HochwaId

Vom 23. September 2015

Aufgrund des § 2 Absatz 4 des Nationalparkgesetzes
Hunsrück-HochwaId vom 12. November 2014 (Amts-
bi, I 2015, S. 170), zuletzt geändert durch das Gesetzvom 20. Mai 2015 (Amtsbl: I S. 376) sowie des § 36
Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei-
ten in.der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Fe-
bruar 1987 (BGBi. I S. 602), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 13. Mai 2015 (BGB1. I
S. 706), verordnet das Ministerium für Umwelt und
Verbraucherschutz:

Übertragung von Zuständigkeiten
Dis Aufgaben und Befugnisse der Forstbehörde nach
l. dem § 7 Nuinmer 2,

2. dem §8,
3. dem §9, • ,
4. dem § II Absatz 3,
5. dem §12 Absätze 5 bis 7,.
6. dem § 15 Absätze 2 und 3,
7. dem § 16,

8. dem § 18,

9. dem §20 Absatz 5,

10. dem §22,
11. dem §25,
12. dem § 26,

13. dem § 27 mit Ausnahme des § 27 Absatz 3,
14. dem § 47,
15. dem § 48,

16. dem § 50

des Landeswaldgesetzes vom 26. Oktober 1977 (Amt-
bl. S. 1009), zuletzt geändert durch das Gesetz vom
26. Juni 2013 (Amtsbl. I S. 268), werden für das saar-
ländische Gebiet des Nationalparks Hunsrück-Hoch-
wald auf das Nationalparkamt übertragen.

Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(I) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.
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(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Übertragungvon Zuständigkeiten nach dem Landeswaldgesetz aufdas Nationalparkamt für den Nationalpark Hunsrück-Hochwald vom 3. August 2015 (Amtsbl. I S. 602) au-ßer Kraft.

Saarbrücken, den 23. September 2015
Der Minister fiir Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost

)
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A. Amtliche Texte
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l Verordnung zur Änderung der Verordnung
zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik

Vom 8. Dezember 2015

Auf Grund

— des § 3 Absatz l und des §1.8 Absatz 2 der In-
VeKoS-Verordnung vom 24. Febmar 2015
(BGB1. I S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 3
der Verordnung vom 10. Juli 2015 (BAnz. 2015 AT
13.07.2015 VI), hinsichtlich Artikel l Nummer2

verordnet die Landesregierung,
auf Grund

— des § 14 Absatz l der Verordnung über Zustän-
digkeiten im Bereich der Agrarwirtschaft vom
15. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2056), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 21 April 2015
(Amtsbl. I S. 269) in Verbindung mit § 7 Absatz 3
des Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetzes vom
2. Dezember 2014 (BGBI. I S. 1928), hinsichtlich
Artikel l Nummer l

verordnet das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz:

Artikel l

Die Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen
Agrarpolitik vom 6. Dezember 2006

(Amtsbl. S. 2158, 2228, 2229), zuletzt geändert
durch Artikel l der Verordnung vom 7. Juli 2011

(Amtsbl. I S. 288), wird wie folgt geändert:
I. §1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „(l)" wird gestrichen.
b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

2. §2 wird wie folgt gefasst: •
„§ 2 Flächenidentifizierung

(l) Das System zur Identifizierung landwirtschaft-
licher Parzellen stützt sich auf die landwirtschaft-
liche Parzelle (Schlag) im Sinne von § 3 Absatz l
Nummer 2 der InVeKoS-Verordnung.

(2) Die in § 18 Absatz 2 der In VeKo S-Verordnung
genannte Mindestgröße von landwirtschaftlichen
Parzellen beträgt 0,1 Hektar."

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Absatzbezeichnung „( I)" wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird aufgehoben.

4. §4 wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung .tritt am Tag nach der Verkündung
.in Kraft.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2015

Die Regierung des Saärlandes:
Die Ministerpräsidentin

Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit,
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commer9on

2 Verordnung
über die Bestimmung der Erhaltungsziele für das
Natura 2000-Gebiet „Dollberg und EisenerWaId"

(6308-301)

Vom 9. Dezember 2015

Auf Grund des § 2 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 1842
über die Zustimmung zu dem -Staatsvertrag zwischen
dem Land RheinIand-Pfalz und dem Saarland über die
Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Huns-
rück-Hochwald (Natjonalparkgesetz Hunsrück-Hoch-
wald) vom 12. November 2014 (Amtsbl. 12015 S. 170)
in der derzeit geltenden Fassung verordnet das Miaiste-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz zur Konkreti-
sierung des § 4 Absatz 2 des Staatsvertrags vom 4. Ok-
tober 2014 zwischen dem Land RheinIand-Pfalz und
dem Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des
Nationalparks Hunsrück-HochwaId (Amtsbl. I 2015
S. 170) in der derzeit geltenden Fassung:

§1
Regelungsbereich

(l) Der Regelungsbereich der Verordnung umfasst im
Nationalpark Hunsrück-Hochwald die in den Gemein-
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den Nohfelden und Nonnweiler gelegenen und in einer
Detailkarte 1:6.000, die Bestandteil dieser Verordnung
ist, gekennzeichneten prioritären Lebensraumtypen
nach Anhang I der Richtlinie 92/43 EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensraumtypen und wild lebenden Tier- und Pflanzen-

. arten - FFH-Richtlinie - (ABI. EG.Nr. L 206 S.7) in
der derzeit geltenden Fassung:

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und
submontan auf dem europäischen Festland)
aufSilikatböden

9180 Schlucht, und Hangmischwälder (Tilio Ace-
non)

91 EO Auenwälder mitAInus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (AIno-Padion, Alnion incanae)

91D1, Birken-Moorwald

und die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie:
4030 Trockene europäische Heiden
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichcm Bo-

den, torfigen und tonig-schluffigen Böden
(Molinion caeruleae)

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen
Mitteleuropas

8220 Silikatfelsen mitFelsspaltenvegetation
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer

Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen-
wald (Carpinion betuli) (Stellario Carpine-
turn)

sowie die Arten und ihre Lebensräume nach Anhang II
der FFH-Richtlinie:

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis),
die Arten und ihre Lebensräume nach Anhang I der
Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments
und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhal-

der wild lebenden Vogelarten - Vogelschutzricht-
lini e - (ABI, EG Nr. L 20 S. 7) in der derzeit geltenden
Fassung:

A 223 Raufußkauz (Aegolius funereus)
A 224 Grauspecht (Picus can us)
A 236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A 228 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
und die Art nach Artikel 4 Absatz 2 der Vogelschutz-
richtlinie:

A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)

(2) Die Karte, und der Verordnungstext werden im Mi-
nistenum für Umwelt und Verbraucherschutz — Obers-

te Naturschutzbehörde -, Saarbrücken, verwahrt. Eine
weitere Ausfertigung kann bei den Gemeinden Nohfel-
den und Nonnweiler eingesehen werden.

§2
Erhaltungsziele

Erhaltungsziele sind die Erhaltung beziehungsweise
Wiederherstellung oder Entwicklung eines günstigen
Erhaltungszustandes im Sinne des § 7 Absatz l. Nr. 10
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBI. I. S. 2542) in der derzeit geltenden Fassung für
die unter § l genannten Lebensräume und Populatio-
nen der Arten.

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums
wird als günstig erachtet, wenn

— sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flä-
chen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig
sind oder sich ausdehnen,

— die für seinen langfristigen Fortbestand notwendi-
ge Struktur und spezifischen Funktionen bestehen
und in absehbarer Zukunft weiterbestehen werden
und

— der Erhaltungszustand der für ihn charakteristi-
sehen Arten günstig ist im Hinblick auf die Gesamt-
heit der Einwirkungen auf sie und die möglichen
langfristigen Auswirkungen auf die Verbreitung
und die Größe der Populationen innerhalb des

natürlichen Verbreitungsgebietes der Arten.

Der Erhaltungszustand einer Art wird als günstig er-
achtet, wenn

— aufgrund der Daten über die Populationsdynamik
der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebens-
fähiges Element des natürlichen Lebensraumes,
dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin
bilden wird, und

— das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder
abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich ab-
nehmen wird und

— ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist
und wahrscheinlich weiter vorhanden sein wird,
um langfristig ein Überleben der Populationen die-
ser Art zu sichern.

§3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 9. Dezember 2015

Der Minister für Umwelt
und Verbraucherschutz

Jost
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Vereinbarung

zwischen

]
]
3
3
3
]
]

dem Land Rheinländ-Pfailz: l

vertreten durch das,NinisterJüm'för Umweit. Landwirtschaft, Ernätiirung, Wetribau und
Forsten

!

vertreten durch die MJniäterin Frau ülcike Höfken l

und

dem Saartend '

vertreten durch das Min'tsterium-'für UmwetfuneEVerbraucherech-Ljtz,

vertretehidurGh den, MuiisteF Merm Reinhotd Jost ;

zu § 19 Abs. 2 Satz 4 des Staatsvertrages zwischen dem Land ^Rhetntanci-Pfaiz und
dem Saarland über die Errichtung und Unterl-iättung des Natipnalparks Hunsrück-
HoGhwald vom 04.10.201'4 (StaatsvertFag).

§ 1 Allgemeine Grundsätze

(1) Das Land Rheinland-Pfate übernimmt die notwendigen Ausgaben des National-
pariomts.

(2) Die 'Kosten für tFie-LJeggnSiChaft der Aüß-ertStetle ffl Nonnwe.iler trägt das Saar-
land; ausgenommen davon sind die Betriebskosten (z^B.JGeschäftsaüsgabert,
Verbrauehsmatenat. Gebäudebewirtschaftung), die als Verwaltungskosten dem
Natfonalparkamt zuzuordnen sind.
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^



L

-1

^

J
3
J
J
3

]

I

;';.

,'

(3) Das Saarland erstattet dem Land Nheinland-Pfäiz einen .j'ährtichen. anteiligenBeitrag zu den notwendigen Aysgaüen nach Absatz 1 (Erstattiijingsbettrag). ^^ C>00 's

/

(4) Gememsarrve Au^aben des Natlonatpafkamts sind insbesondere der Betrieb und
die Unterhaltung des Nationalparks, ohne Aufgaben tm Sirine des Absatzes .6,
die Erstejjung, Förtsöhi-eibung ^nd ÜrTi^etzung des Nationalp^rkplans einschliieß-
tioh des jährlichen Maßnahmenptans und des Wegepfans sowie efje Geschäfts-
fü'hrurig für ^[©•komfmjTiaEe Na^onalpark^rsarnmlung, dert NafioinalparRberrat
und das Bü^rggrforum. Es üfcgrwacht die Einhaftung der yorsjchnften des Staats-
Vertrages, der Landesgesetze und -verofdnüFi^en über den INatJQrTalpafk Huns-
cüek-Nochwalci und trifft nach pfiichtgemäßem Ermessen die im Einzelfalt erfoiT-
derlichen EntsGheidungen,

(5) Die Haushättsansätze für Personal und Sachmittef betreffend die Erieäig'ung der
gemeinsamen Au'fgaben des Nationalparkamts nach Absätze, die m den Erstat-
tungsbetFag nach Absatz 3 einffießen, werden im Haushattsaufstellungsverfahren
Jeweils gemeinsam abgestimmt, i

(6) Einnahmen und Ausgaben für Maßnahmeri des NatiQnalparkamts, die sjch nur
auf den leweitigen Teil des NationatparRs eines der berden Länder beziehen, fns- ^besonäere Wäläum.baü» und .PftegerFiffßnäftmen, Wegebau! ünterhaftungs- und ^ ft
Verkefirssichen.angsr'naßn.ahmeh^ ünci gesondert naphgewjefeen werden:, ve-rbtet-
benKeiinrTJiewetUgertianci. j

(7) Die übrigen Einnahmen :des' Nation.ajparlomts aus seinen SQnstigen Tätigkeiten
stehen dem Land Rheinland-Pfafz zu. Sie sind im Rahmen; dieser Verewbarung
ausgabenmindemd zu berücksichtigen.• ^-pg^v^W. ^^.000

§ 2 Aferechming der Ausgaben des Laßdes Rhein (and-Pfalz i >•^ö.Ööä

{^5 Das NaMona^Fkämt erst&IMi zu Beginn eines Jeden JahF@s entsprechend den
nachfofgenden Regeturtefen unter Verwenduug: des Nafl(u|ationsschemas nach
der Anlage 1 zu äieser Vieretnfearung eine Prognose zu dem Erstaftungsbeiti-ag
im Sinne des § 1S Absatz 2 Satz 3 d&s- Sta'atsvertrages iündjtCTfpUttese rrutetcEn Saarlanä ab. i ' 2£t<-< / ^, -SiX"

(2) Das NättonatpaFkamt ermftt^t jährlichzüm 31. Närz för yas vorangegangeneHau&haftsjahr den endgültigen Erstattungs beitrag im Sw n|e des § 1@ Atassrtz 2
Satz 3 des StaatsvertFages.entsprechend den nachfolgende-n Refietungeft unter

^K
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Yen-vendung des KalkutatiQnsschemas naeh der Anlage 1 zu ctteser Vereinba-
rung.

(3) Die nofwendigen Ausgaben für die gemeinsamen Aufgaben tm Sinne des § 1
Absatz 4 wereten grundsätzliGh ays nachgewiesenen Ausgaben de.s Kapitels
1414 zur Haushält^reehrtyrtg des iandes RheMärtd- P^iz h^Fgefejtet. Soweft an
anderer -Stelle des Haüstialts des Landes Rheinland-Pfalz w^iteFe Ausgäben föF
den NattonälpaT-k nachgewiesen stnd, werden üiese entsprechend berücksiGhtigt.
Zu den: notwendigen .gemeinsamen Aufgaben zähten nichtj Aufgaben, die das
NaUonalpaFkarnt^au^der Rgche Eier umliegenden rhßinlafid-pfälzischen Forstäm-
ter erfüllt und die; m Rhseintaijid-Pfate grundsätzfic'h FQrsfamtsäü^aben sind, dies
hetrtffl tinföbesoniderie cße U'mweltöHäüiniQ. | •

i

(4) Wett&rgehende Kosten: des Lahäes Rt^einland-Pfalz bteiben unüerücksichttgi.
(5) Die nach Absatz 3 jährlich nachgewiesenen Ausgaben werden im Benehmen m;it

dem Saarland auf Titelebene auf Ausgabenanteile für gemeinsame Aufgaben
eingegrenzt und, soweit ngchfotgend keine .gesonderte Regeiung erfolgt, in vol-
lern UFnfang in d'ie Ermtttlung des Ers.tattungsbeitrages ejnhezogen. Haushalts-
steifen mit ausschlie&tiGhen Ausgaben für Aufgaben nach § 1 Absatz 6 bleiben
dabei ynberücksichtigt. ' [

(6) Zur Ermifüung tier ümlaeteSä^Egen, «telienbezog^nen'Personalausgaben »erden
die. Isf-Ausg^ben, insüesündeFe der Obergruppe 42 unä Gruppe 861, aller Be-

diensteten, die .gemefnsame Aufgaben wahrnehmen, e'tnbezogeri. Die entspre-
ehenden Haushaltsansätze im. Ka:pftel 1411 und an anderer |SteUe des'KaüshaHs
des Landes Rheihland-Pfalz werden jeweils im Haushialtsäufstetlungsverfahren
auf Ressortefaene abgestimmt, soweit der Steifenplan äusschifeßtich der Rang©r
ein Stelfensoll von sechs. Stellen des vierten Etngangsamtes (ehemats höherer
Dienst), neun Stdlen des dritten Ejngangsamtes (ehemals gehobener Dienst)
URä vier Stetlen des-zweiten Elngan^sanntes (ehem. TO.itttener Dienst) üfoereteigt.
Zugrunde gelegit werden gFynd$:ätzlteh d:ie Jahresausgaben entspreGt-tend den
v&n dem La&äe&amt für Ftnartzen - Zeßtrate BesQidyng;s!s|telle -berettg^steltten
BLKig,etieirungisdafen!Sätz^n, ScRfti'eit far ^ü@ecffid;niet& Bearjntü-rnen wd geamte
keine ZulKiftrynQen SR den Rnarizi:erEin:^{ofi^' for dte) BearifTteFiygFsorgiüHQ
^heirafanci-FföJz erferigien, wird .etn Zus^i'tag: eritsprecheild der Laftde$veF®rd-
nüftg üfeer dte Zuyührungen des Lande,& ^n den Finanzferuhgsfenäs für cfie Be-
ämteniyersoF^un-g Rheinland-Pfalz in der zum 61. Januar cies Jeweigen Jahres
W \ ••

;
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getfenden Fässün.g berücksljShfigt. Zur Ni(@eKu%g, dter Beihilfen •»/irä eiFi Pau-
schalbeträg entsprecihend rieB zum 0'T. Janiuar des .jeweijigen Jahres geltenden,
von dem für Finanzen des Landes Rheinland-Pfatz zuständigen Ministerium her-
ausgegebenen Richtwerten für die BeFücksichtigung des VerwaUungsaufwgnds
bei'der Festsetzung der ngch dem Landesgebührengesetz (LOebG) zu erbeben-

den VeTWalturigs- und Benützüngsgebüihren herangezogen. ;

;(7) Zur iAbgeltung 'der umlagefätiigen allgemeinen Sachausgaben (u.a. Gesehäfts-
bedarf, BßWirtschaftüTig, FtörtbilGluTi@, Rejsefcosfen} wird d&r Paitschalsatz Sach-
kosteß 6titepre©he!'i;d ^ert -zu'm -01. Januar des jewetligen :Jahres geltenden. vorr
(äem für Rna:n2gn eies Lajiidigis R;heinlan<ä-Pfalz zoständi'gen MNsterlum heraü$-
g:egiefee;n^n Richtwerten für cäte Berücksichtiäurtg dßs Verwaltungsaufwands bei
der Festsetzung der nach dem Landesgebütirengesetz (LGebO) %u erhebenden
Vemaftufrgs- und Benütztingisgebührett einbezogen. Damit | sind auch die Aus-
gaben für Verwalturigsinvestrctonen der Obergruppen 81 und|82 abgegolten.

(8^) Vom Land Rheiniand-Pfalz geleistete Ausgaben im Sinne des § 1 Absatz 6, so-
weit sie sich auf Maßnahmen auf cfem saarlandischen Gebiet des Naiiionalpärks
beziehea, werden auf der Grundlage der Haushalfsüb.erwaGhungsliste in votiem
Umfeng ersfatfet. Eritsprechende Maßftaftnnen wercten vorj Eingehen von Ver-
pfljcbtungen ffiftderfi Sg^rlarid.e:Jnveni®hm);ic5h abgestirriimt. j

(9} Dem Sgärtanä werden ^lie. en^reclqefl'den EtnzeNaten, hjnsiGhttiish der PersG-
naNüsgabenäN©nyr^tSi@rt,,zur^rfügun'gQ©ste,tlt. |

§ 3 Anrechnurng von Ausgaben des Saarlandes

"Sofern das Saarland einen oder mehrere Bedienstete an dasiNattenafparkamt Zur
Wahmehmyng gemeinsamer Aufgaben entsendet, werden die Personalaysgaben
geQebenentefte anteilig für den Entsend (.(ngsanteü und -zeitraym nach den G%näs-
ätzen des § 2 A&satz 6 emiNelt, dem Matfo^p^rkamt mitgete^ und bei eter &ma-
tung des Erstattyr»g$Üe'ftr9gs rttif emem AnieH ifl entspreehendgr Anwenclyng des i 5.
Absatz 1 singe rechnet,

^ .Qb 4</?
^ fN~ ^^^,t

i
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§4©nrtahmen [

^) Einnahmen des Landes :RhBin:land-Pfatz werden, soweit sie auf Qemeinsame
Aufgäben entfaitten, aüifdie erstattungsfähigen Ausgäben angerechnet. Zugrunde
gelegt werden dabei gruftdsätzfidi die h KapSel 1411 Mau^tgruppe 1 naöhge-
wiesenen Einnahmen; ausg^rtQmmen Erlöse avss derWaiyibehandlUFrg und Wrlld-
besfandsnegulierung. i

(2) Erstattungen von DFitten für kofinapzierte Projekte und Maßnahmen, werden so-
wdts'ie sich ,auf gemeinsahie Aufgaben N'ziehep, bei der Ermittlung der nach-
gewiesenen Ausgaben ;nadh § 2 Absatz; 5 ainäerechnet.

(31: Einnahmen aus Walderhättuhgs- und •^nfwtGktungsrna&näftmefi sowfe der Wld-
bestandsregüßerün;g]. d1e ^ d®m Gebiet äös Sä^Fländ^s| entstehen, werdeft
unmittelbar .tm Btaatshayshaft d-es Säärlarides.vereinnahm:!;, |

;.

§ 5 Eretattungsbeitrag !

(1) Dte nach § 2 Absätze 6 und 7 ermtttelten umlagefähig.en Ausgaben sind anhand
eines- eirft/ernehFnlich, fesfzxdeg enden Vömhunldertsäfzes deFt gemeinsamen Auf-
gaben zuzuorcitriep); j

(2) Diifö riach Ahäatz 1 srmfttNten anteitiga&n Gesamtausgabe n für gemeinsame Auf-
gaben, abzügiicb äsr nach §-4 ermjttetten Einrtahroen für gemeinsame Aufgaben,
werden - e^sprec^^nä ,)ä[®ni FtäcHemiant&i^ des Saarigndeis am Natio:nalpark -
-v:äm: Saarlanä an das LaRd ßhetnteiCTdl.-Pi'alz ßRstattM. ^s FlaEhe wn Stefie dieser
Veföinbarung ^B ^ie: NätiQriatparisflashe Tm Siffine'ctes §2| <äe& Sta.ätsvertea^es
aan 31. Dezemfaer des atmjre^hnenäen Jahres, l .

I

(3) Auf den Efstattyngsteeitrag v/.erdei'i.die Ausgaben d;es Saarlandes nach § 3 ange-
rechnet.

§6 FSiligReit j
(l) Cfer Ersjtafty'ngsfe^^rtrag .Fiäch •§ &, so^irfe die Ay®g^b;er'i;eFs|8)i;ti.tn:9 näßh § 2 Aü-

sstz 8 sind in^erhalb Von 30 Ts^n ^aöh Zustellung, dter Abiieehn.tj.ng fällig,

'S/-7
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^ Das Saart90id: feisfet jeweite ,zum,-.3©<Ayai ün^ 1§.Qez®mt?e4 emes Jsh'res eJne
AfesGhlaQSzaNung aufrfen EirstäEtfyng^N^träg nach. § 5 ti Nöh^.yon S.Q. ¥<m 'Hun-
äert der Aisrechriün^ ßies VoqahFes.

(3) ÖbefzäfttunQen und Naehzahlyngen werdein bei der Ermittbpg des Erstaftungs-.
beitrages inn Folgejahr verreehnet, 1

§ 7 Pauschale Abg&ltung j
^ NaCti Absetfluss der :Entwtctong?ptiase des Nätionalparksj i.S.d. § 3 Absatz 2

^de& Staatsvertrages €arnn w befefersieitigeni eiirwernehmen leine Pau&ohale Zur
Äbsi^ttyng; der Ausgaben ;für geffletn.same Airfgabeh -ve^ritiart werden, die sicli
an den en^spreo^^ndert Ausgaben der Vorjgrhreorjenfifert.

(2) Veränder-t sreh der vom Statistischen Burrclesamt tür C^ gesamte BündesröpyfaEik
Deutschtand fwt Ba$is üiär?, 2QT4 s 1Ö(3t amtlieh festg^:steHte Lebsnshaltun^s-
kostenindex Wr ^nen VieT-PeFSQnen-Ärbettnehm©r-Hauishatt mit.rn-ittierem Ei;n-
kommen (früheres Bundesgebiet) nach oben oder unten, verändert sich d:ie Pau-
schaie nach Absatz 1 um 60 von Hundert der tndexveränder'ung,

(3) Nach Ablauf von fünf Jahren seit der letztmaligen Festiegung der PausehaSe
nach Absatz 1 erfolgt eine Evaluierung. j

(4) Die Pauschale kann von toeklen-heiten, mit einer Frist vo'n (sechs IVtonaten zum
JähPeseffcte: g^t&ndjgt werden. 'Im F^je etneT ^yndiQüng jerioigt eine |ähr»che
Ab.reehnuftg des E;pstattuiog®bejtCa^$. , j

§8 KüniäligyngsrecNV l
i

Die Vereinbaruri^ kann mÄemer^RMvQn sie<trs Mönateft zum En^le eines Kgleoder-
jahms g^nz od©r teilweise &chrißlteh gel'äJindigt wet^eD. Die VteFtrag&parteien &inä
nach eirter Kündigung d^r Vereinbarutig verpftichtet, unverzügtijoh eine emvernehmli-
ehe Neurege'lunci durch 'Veretnbarung ^©mä^ § 1© Absatz 2 Sajtz 4 des Staatsvertra-
ge;s herbetZLtf ühren. Im Fafte einer KündigynQ gflt die Vereitjsibarun.g bis zum Ab-
sßMuss svrver ri^uen Vtereinbarüng fort. und es erfolgt eine jähriiühe  {-ecfinüng' des
Erstattüngsbe^cags,
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§ &SaIvatoriis<eti® Kisiusel J
®0lUen emzetn® BesttRFinRjüHgeft ctieser '«fereiAarKng unwirfc&ara 4äßr yrK;iurchfü:hri33r
seft Oder naGh Absighlüss der Vereinbaruog ünwtrksam .oder und Krchführbar werden,
btetbt davon die WirHsamReit 'der Ver'erpbarurigi tm Übrigen unbiecührt. An die S^etie
der unv/irl<samten oder uffdyfchführbaren Bestirtimung soil diejenige wtrksame ynci
äurchfiührbgire Riegelungert treten, deren Wirkungen der wirtschaftIJGhen Zieteetzung
am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwtrksamen bzw. unduFch-
führbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten ent-
sprechen'd für den Fall, das.s sich der Vertrag als lückenhaft enveist. Söferr clie in
dieser Vereint>aru:ng zitierten Sezug^grundlagen veränä^rt werden, sihd deren Fbl-
geregetongen erttspT'ec;hencl anzLCT/enden. l

'

§10 Inkrafttreten
.

Die Vereirtbarung tritt zeftgteieh mit det'n Slaatsver^rag zwtsch^n dem Land Rhein-
land-Pfalz Urtd dem Saarland- @ber die farichtunQ und Unterhsltung des Nationa!-
parks Hunsrück-Hochwa.id m Kraft. 1

g;
Mainz, den Saarbrücken, den ^ < -

 N
i

K

I
B
KB1

B:
K
VSK

fc-

Für das Lanid Rh^latRd-Pfal?
^^^^t.

.^

^•^ ^%^<-.<,•'

€•
Ulrike Hofk&n

Miffisterin für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung
Weinbau uncf PoFsten

%7

^1
//

piEirtäas.^aarfaftä:. ,.

''^Neldihold Jo$t 1 I

. Minister für Umwett unel
Verbrauöherschlutz
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Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark Anlage 1.3
(Anhang)
Seite: [8]

Verbandsversammlung: DieVerbandsversammIung besteht aus 7 Mitglieder

Vorsitzender: Bürgermeister Dr. Franz Josef Barth, Gemeinde Nonnweiler

Stellvertreter: Landrat Udo Recktenwald, Landkreis'St. Wendel

Der Verbandsversammlung gehörten im Berichtsjahr und bis heute an:
/

Mitglied Vertreter Stellvertreter
Landkreis St. Wendel Landrat Udo Recktenwald

(Landrat)
Dr. Magnus Jung (Kreistag)
(Landtagsabgeordneter)
Alfred Schmitt (Kreistag)
(Rentner)

Gesetzliche Vertreter

Heinz Detlev Puff
(Bezirksschornsteinfegermeister)
Lars Schlaup
(Angestellter)

Gemeinde Nonnweiler Bgm Dr. Franz Josef Barth
(Bürgermeister)
Jan Kohlhaas (Gemeinderat)
(Beamter)
Rainer Peter (Gemeinderat)
(Pensionär)

Gesetzliche Verteter

Petra Mörsdorf

Martin Schneider
(Angesteliter)

Saarland (MUV) Dr. Volker Wild
(Beamter)

Sinah Böussonville
(Regiemngsangestellte

Die Zuständigkeiten der Verbandsversammlung sind in § 6 der Verbandssatzung
geregelt.

Der Verbandsvorsteher ist der gesetzliche Vertreter des Zweckverbandes. Er leitet die
Verwaltung, führt die laufenden Geschäfte, bereitet die Beschlüsse der
Verbandsversammlung vor und führt sie aus.

Für Ihre Tätigkeit haben der Verbandsvorsteher, Stellvertreter und die Mitglieder der
Verbandsversammlung € 0,00 in 2021 erhalten.

Nonnweiler, den 16.03.2022

<^. -^
Dr. Franz Josef Barth
Verbandsvorsteher

r

Kopie des Prüfungsberichts
*;
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Satzung für den Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark"
Entwurf stand: 16. Januar 2018

Satzung für den

Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenparkn

Präambel

Aufgrurld der §§ 2',. 5 und 6 des Gesetzes über die kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (KGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. Juni 1997 (Amtsblatt S. 723, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom. 13. Juli 2016 (Amtsblatt I S. 711), in Verbindung
mit §10 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) in der
Fassung der •Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt S.
682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016
.(Amtsblatt I S. 840) schließen sich der Landkreis St. Wendel,,

aufgrund Beschluss des Kreistages vom ..., die Gemeinde Nonnwei-
ler, aufgrund Beschluss des Gemeinderates vom . .... , und das
Saarland, vertreten durch das Ministerium für Umwelt und Ver-.-

braucherschutz, dieses vertreten durch den Minister für Umwelt

und Verbraucherschytz zum Zweckverband „Nationalpark-Tor Kel-
tenpark" zusammen und vereinbaren folgende VerbandsSatzung:

§ l Rechts form, Name und Sitz

(l) Der Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark" ist eine-
Körperschaft des öffentlichen.Rechts.

(2) Er hat seinen Sitz in der Gemeinde Nonnweiler, Trierer

Str. 5, 66620 Nonnweiler.

. § 2 Verbandsmitglieder

(l). Mitglieder sind der Landkreis St. Wendel, die .Gemeinde
Nönnweiler und das Saarland, vertreten durch das Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz.

(2; Der Zweckverband kann erweitert werden.

§ 3 Aufgaben

Seite l von 11
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Satzung für den Zweckverband „Nationalpark-Tor Kelt.enpark"
Entwurfsfcand: 16. Januar 2018

(l) Das Nationalpark-Tor Keltenpark ist der Ausgangspunkt im
Saarland für einen Besuch des Nationalparks Hunsrück-Hochwald.
Das Tor soll die Besucherinnen und Besucher des Nationalparks

über den Leitgedanken . für seine Schaffung, seine Fauna und
Flora sowie die keltisch geprägte Geschichte der Region infor-
•'mieren. Die natur- und kulturtouri&fcische Attraktivität des
Nationalparks soll hierdurch gesteigert werden.

(2) Das Nationalpark-Tor wird aus einem Besucherzentrum und
einer Außenstelle des Nationalparkamtes bestehen.

(3)' Aufgaben des Zweckverbandes sind Bau und Betrieb des Nati-
onalpark-Tores, mit Ausnahme des Betriebes der Außenstelle des

Nationalparkamtes.

(4) Der Zweckverband arbeitet eng insbesondere mit dem Natio- •
nalparkamt Hunsrück-Hochwald zusammen. Er strebt eine enge Ko-
operation auch mit weiteren Stellen (z.B. privaten Organisati-
onen wie Stiftungen, Verbänden, Firmen o.a.) an mit dem Ziel
daraus resultierender Aktivitäten und Initiativen (z.B. Spon-

soring, u.a.).

(5) Bedingt durch die.Lage des Nationalpark-Tors gibt' es sich
berührende Interessen .von Zweckverband, als seinem Betreiber,
und der Gemeinde .Nönnweiler,' als der Betreiberin des Kelten-
parks. Der Zweckverband und die Gemeinde Nonnweiler werden ei-

ne Vereinbarung schließen mit dem Ziel, die sich bietenden Sy-
nergieeffekte in wirtschaftlichem und kostenreduzierenden In-
teresse beider Betreiber zu nutzen.

§ 4 Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und die
Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher.

§ 5 Verbandsversammlung

(l) Die Verbandsversammlüng setzt sich aus Vertreterinnen und
Vertretern der einzelnen Verbandsmitglieder zusammen:

Seite 2 von 11



Satzung für den Zweckverband „Nationalpark-Tor Keltenpark"
Entwurf stand: 16. Januar 2018

a. Der Landkreis St. Wendel wird durch seine Landrätin oder

seinen Landrat vertreten und zwei weitere Mitglieder aus

der Mitte des Kreistages.
b. Die Gemeinde Nonnweiler wird durch ihre Bürgermeisterin

oder ihren Bürgermeister vertreten und zwei weitere Mit-
glieder aus der Mitte des Gemeinderates, . .

c. Das Saarland wird durch eine Mitarbeiterin oder einen Mit-

arbeiter vertreten.

(2) Die Landrätin.oder der Landrat und die Bürgermeisterin o-
der der Bürgermeister werden im Falle .ihrer Abwesenheit von
ihren gesetzlichen Vertretern vertreten. Für jeden gewählten,
weiteren kommunalen Vertreter ist eine .Stellvertreterin oder
ein Stellvertrefc.er zu benennen, die oder der jene oder jenen
im Falle ihrer oder seiner Verhinderung in der Verbandsver-
Sammlung vertritt. Das .Saarland bestellt zur Vertretung Stell-
Vertreterinnen oder Stellvertreter.

(3) Die • gewählten, weiteren kommunalen Vertreterinnen oder
Vertreter werden jeweils für die Dauer einer Amtszeit des
Kreistages bzw. des Gemeinderates entsendet. Mit Beginn einer
neuen .Amtszeit werden neue Vertreterinnen oder -Vertreter•ent-
sendet.

(4) War für die Entsendung einer Vertreterin oder eines Ver-
treters ihre oder seine Zugehörigkeit zu einem Organ eines
Verbandsmitgliedes 'bestimmend und fallen diese Voraussetzungen
fort, scheidet die entsendete Vertreterin oder der entsendete
'Vertreter sofort aus der Verbandsve r Sammlung aus, soweit das
berechtigte Verbandsmitgli.ed, der die ausgeschiedene Vertrete-
rin oder den ausgeschiedenen Vertreter entsandt hatte, eine
Ersatzvertreterin oder einen Ersatzvertreter entsendet.

(5) Scheidet eine Vertreterin oder ein Vertreter vor Ablauf
ihrer oder seiner Amtszeit aus der Verbandsversammlung aus, so
beschränkt sich die Amtszeit der ersatzweise entsendeten Ver-
tre.fcerin oder des ersatzweise entsendeten Vertreters auf den''

.Rest der Amtszeit der ausgeschiedenen Vertreterin oder des
ausgeschiedenen Vertreters .. .

(6) Den 'Vorsitz in der Verbandsversammlung führt die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler.
Stellvertretende Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzen-
der ist die Landrätin oder der Landrat des Landkreises St.'
Wendel. • . .
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(7) Die Verbandsversammlung wird mindestens einmal.^ im .Wirt-
schaftsjahr gemäß §.3 Absatz 2 KGG in Verbindung mit § 4l Ab-
safcz 3 Satz 2 KSVG einberufen. Die oder der Vorsitzende hat
sie unverzüglich einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglie-
der es unter Angabe der zu beratenden Angelegenheiten ver-
langt.

(8) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Ver-
bandsmitglieder ordnungsgemäß geladen worden sind und die .
.Stimmen der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter mehr al's

die Hälfte. der- satzungsmäßigen Stimmenzahl erreichen. Besteht .
Beschlussunfähigkeit, so ist' die oder der Vorsitzende ver-
pflichtet, binnen zwei Wochen eine zweite Sitzung zur Beratung
über denselben Gegenstand einzuberufen. In .dieser Sitzung ist
die Verbandsversammlung ohne Rucksichfc auf die Zahl der Er -
schienenen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung, muss auf
diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

(9) Beschlüsse der Verbandsversammlung werden mit 'einfacher
Mehrheit -gefasst, wobei kein Verbandsmitglied überstimmt wer-
.den darf. Beschlüsse werden einstimmig gefasst, soweit di.ese
Satzung es'vorsieht. Stimmenthaltungen gelten nicht als 'Stimm- •
abgäbe. ' •

(10) Die Sitzungen der Verbandsve r Sammlung sind öffentlich.

§ 6 Aufgaben der Verbandsversammlung

(l) .D.ie Verbandsversammlung beschließt über alle .Angel eg enhe'i-
ten des Zweckverbandes, soweit sie nicht der Verbandsvorste-
'herin oder dem Verbandsvorsteher übertragen sind.

(.2) Die'Verbandsversammlung beschließt insbesondere

a.. über die Entlastung der Verbandsvorsteherin oder des
Verbandsvorstehers und deren oder dessen Sfcellver-
treterin oder Stellvertreters ' •

b. einstimmig über die Bestellung und Abberufung der 'Ge-
schäftsführerin oder des Geschäftsführers der Zweck-
verbandsverwaltung sowie leitender Beschäftigter,

c. einstimmig über die Änderung der Satzung,
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d. einstimmig über die Erweiterung und Auflösung des
Zweckverbandes,

e. einstimmig über den Beitritt, das Ausscheiden und den
Ausschluss eines Verbandsmitgliedes,

f. über die Bildung und Zusammensetzung eines Verbands-
beirafces,

g. über die Feststellung des Wirtschaftsplans, bestehend
aus. dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der
Stellenübersicht,

h. über die Feststellung .des Jahresabschlusses
i . über die Bestimmung der Abschlussprüferin oder .des

Abschlussprüfers zur Prüfung der Jahresrechnung,
j . einstimmig über die grundsätzlichen Strategien und

Entwicklungskonzepte,
' k.'einstimmig über die Festsetzung der Verbandsumlage,

l. die Anrechnung von Personal auf die Verbandsumlage,
m. die Anrechnung von Sachleistungen auf die Verbandsum-
. läge

. n- den Erlass einer Geschäftsordnung für die Verbands-

Versammlung. . . •

§ 7 Verbandsvorsteherin/Verbandsvorsteher

(l) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher ist die

gesetzliche Vertreterin oder der gesetzliche Vertreter des
Zweckverbandes. Sie oder er leitet die Verwaltung, führt die
laufenden Geschäfte, bereitet die Beschlüsse'der Verbandsver-

Sammlung vor und führt sie aus. Ihre oder seine Tätigkeit er-
folgt ehrenamtlich. Die Gewährung von Auslagenersatz bleibt.
unberührt.

(2)- Verbandsvorsteherin oder Verbandsvorsteher des Zweckver-

bandes ist die.Bürgermeisterin oder der Bürgermeister der Ge-
meinde Nonhweiler. Stellvertretende Verbandsvorsteherin oder

stellvertretender Ve'rbandsvorsteher ist die Landrätin oder der
Landrat des Landkreises St. Wendel.

§ 8 Verwaltung
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(l) Zur Erledigung ihrer oder seiner Aufgaben bedient sich die .
Verbandsvorsteherin oder der • Verbandsvorsteher einer einzu-

richtenden Verwaltung. Die Verwaltung ist mit ausreichenden
Sachmitte.in und einem angemessenen Personalbestand . auszustat-
ten. Die Verbandsmitgl.ieder können dem Zweckverband eigenes
Personal und Sachmittel gegen Kostenerstattung zur Verfügung
stellen.

(2) Die Verbandsversammlung bestellt eine Geschäftsführerin
oder einen Geschäftsführer als Leiterin oder Leiter der Ver-

waltung des Zweckverbandes. Die Geschäftsführerin oder der Ge -
schäftsfuhrer kann hauptamtlich beschäftigt werden.

9 Personal

(l) 'Der Zweckverband hat das Recht, Beschäftigte und sonstige
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (z.B. Praktikantinnen und
Praktikanten, FöJ- Teilnehmerinnen und Teilnehmer) in der Ver-
waltung des Zweckverbandes einzustellen.

(2) Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter der Beschäftig-
ten des Zweckverbandes ist die Verbandsvorsteherin oder der

Verbandsvorsteher. Unter' Berücksichtigung von § 6 Absatz 2
Buchstabe b trifft sie oder er die personalrechtlichen Ent-
Scheidungen. .

(3) Arbeitsverträge bedürfen der Unterzeichnung durch die Ver-
bandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher und einer weiteren
Vertreterin oder eines weiteren Vertreters aus der Mitte der

Verbandsversammlung. . . • •

§ 10 Wirtschaftsführung

(l) Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen gelten
die Vorschriften des II. Teils der Eigenbetriebsverordnung
(EigVO) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. Die in
diesen Vorschriften der Werksleitung zugewiesenen Angelegen-
heiten werden von der Verbandsvorsteherin oder dem Verbands-

Vorsteher, die dem Werksausschuss zugewiesenen Angelegenheiten
von der Verbandsversammlung wahrgenommen. •
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(2) Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer stellt den

Wirtschaftsplan des Zweckverbandes auf. Die Verbandsvorstehe-
rin oder der. Verbandsvorsteher legt ihn der Verbandsversamm-
lung zur Beschlussfassung vor.

(3) Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustimmung der Verbandsver-
Sammlung. Der von'der Verbandsversammlung beschlossene. Wirt-
schaftsplan ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Er soll bis
zum Beginn des Wirtschaftsjahres vorgelegt werden.

(4) Für die Abwicklung der .Geschäfte der laufenden Verwaltung
sowie die Führung der Kassengeschäfte 1st die Verbandsvorste-
herin oder der Verbandsvorsteher verantwortlich.

(5) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvörsteher hat für'
die Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses
gegenüber der•Verbandsversammlung Rechnung zu legen. Vor Fest-
Stellung des Jahresabschlusses ist der Zweckv.erband jährlich
entsprechend den Vorschriften des §124 Absätze-1 bis 3 KSVG,•
des § 24 Absat'z 2 EigVO und der Jahresabschlussprüfungsverord-
nung zu prüfen.

(6) Der Zweckverband kann die Führung der Kassengeschäfte nach
Maßgabe des § 98 KSVG übertragen.

(7) Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das Kalender-
jähr. . . . .,

§ 11 Verbandsumläge

(l) Zur Deckung, des notwendigen F.inanzbedarfs . erhebt der
Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine Umlage nach
Maßgabe des § 16 Absatz l KGG. Der Umlagebedarf wird auf maxi-
mal 225.00-0 € begrenzt. Der Landkreis St. Wendel, die Gemeinde
Nonnwe'iler und das Saarland tragen hiervon jeweils ein Drit-
tel.

.(2)Der Gesamtumlagebetrag wird von der Verbandsversammlung mit
Verabschiedung des Wirtschaftsplanes .jährlich .beschlossen.. Ein
etwaiger Jahresverlust oder Jahresgewinn ist-auf neue Rechnung
vorzutragen und spätestens. im .zweitfolgenden Wirtschaftsjahr
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in den Umlagebedarf einzurechnen. Bis zur Festsetzung der Ver-
bandsumlage- 'ist der Zweckverband berechtigt, Vorauszahlungen
bis zur Höhe der Umlage des Vorjahres zu erheben.

(3) Sollte der in Abs. l genannte Maximalbetrag von 225.000 €
in Folge unvorhersehbarer Mindereinnahmen, aufgrund von Tarif -
Steigerungen oder höheren Energiekosten nicht zum Ausgleich
des Jahresverlustes ausreichen, ist der verbleibende Jahres-

Verlust, der nicht größer als 75.000 .€ ausfallen darf, antei-
lig von den Verbandsmitglieder zu begleichen. Etwaige Einspa-
rungen bei den Energiekosten sind gegenzurechnen. Für das Jahr
2024 wird die Höhe der Umlage nach Abs. l mit Blick auf die
tatsächliche Entwicklung überprüft.

§ 12 Ausscheiden und Ausschluss von Verbandsmitgliedern

(l) Ein Verbandsmitglied kann zum Ende des auf die Kündigung
folgenden Kalenderjahres ausscheiden. Die Kündigung muss
schriftlich erfolgen. 'Ein Anspruch auf Auseinandersetzung be-
steht nicht.

(2) Voraussetzung für das Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes
ist die vorherige Begleichung, der Verbindlichkeiten gegenüber
dem Zweckverband. Das ausgeschiedene Verbandsmitglied haftet
für die zum Zeitpunkt des Ausscheidens bestehenden Verbind-
lichkeiten weiter. .

(3) Ein Verbandsmitglied kann ausgeschlossen werden:
a) wenn es seine s.atzungsgemäßen Verpflichtungen nicht er-
füllt, ..

b) wenn es den Zweckverband schuldhaft'schädigt oder grob ge-
gen-Verbandsinteres'sen verstößt. • .

c) wenn es länger als sechs Monate . mit seinen Zahlungsver-
pflichtung^en dem Zweckverband gegenüber im Rückstand ist.

(4) Dem auszuschließenden Verbandsmitglied ist Gelegenheit zu
geben, sich vor der Verbandsversammlung zu den Ausschließungs-
gründen zu äußern.
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(5) Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher .hat den

Beschluss der Verbandsversammlung dem ausgeschlossenen Ver-
bandsmitglied zuzustellen. Vom Zeitpunkt der Zustellung können
die Vertreterinnen und des ausgeschlossenen Verbandsmitgliedes
weder an der Verbandsversammlung teilnehmen, noch sonstige
Funktionen innerhalb des Zweckverbandes ausüben.

§ 13 Auflösung des Zweckverbandes

Bei Auflösung des Zweckverbandes erfolgt die v.ermögensrechtli-
ehe Auseinandersetzung im Verhältnis der Umlagen, wobei das
von den Mitgliedern in den Zweckverban.d eingebrachte Vermögen,
wie eingebracht, zurückfließt. • .

§ 14 Verbandsbeirat

(l) Die Verbandsversammlung kann einen Verbandsbeifat bilden.

(.2) Die .Zusammensetzung des Verbandsbeirates .wird durch .die
Verbandsversammlung geregelt.. Er soll aus fachkundigen Vertre-
terinnen und Vertretern, insbesondere folgender Interessens-.
gruppen bestehen: Naturschutz, Forstwirtschaft, Archäologie,
Bildung für nachhaltige Entwicklung, Naturerleben, Tourismus,
Wirtschaft und Wissenschaft.

(3) Der Verbandsbeirat soll die Arbeit des Zweckverbandes' un-

ter Verwertung der besonderen Erfahrungen der beteiligten Or-
ganisationen und Stellen durch eine beratende Tätigkeit anre-
gen und fördern. Die Mitarbeit im Verbandsbeirat ist ehrenamt-
lich. ' . • .

(4)- Der Beirat wählt aus seiner-Mitte eine Vorsitzende oder

einen Vorsitzenden bzw. eine Stellvertreterin oder einen

Stellvertreter als beratendes Mitglied in der .Verbandsversamm-
lung. . •

(5) Der Verbandsbeirat wird durch die Vorsitzende oder den

Vorsitzenden unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist
von zwei Wochen mindestens einmal jährlich einberufen. Sie o-
der er hat den Verbandsbeirat unverzüglich einzuberufen, wenn
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ein Drittel der Verbandsbeiratsmitglieder es unter Angabe der
zu beratenden Angelegenheiten verlangt.

.(6) Der Verbandsbeirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.

§ 15 Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erscheinen im
Amtsblatt des Saarlandes.

§ 16 Inkrafttreten

Die Satzung bedarf der Zustimmung

des Ministeriums für Finanzen und Europa

des Kreistages des Landkreis St. Wendel

des Gemeinderates der Gemeinde Nonnweiler.

Die'Satzung bedarf der Genehmigung
• der Landesverwaltungsamts - Kommunal auf sieht.

Die Satzung tritt sodann am Tage nach der öffentlichen Be-
kanntmachung durch das Landesverwaltungsamt im Amtsblatt des
Saarlandes in Kraft. •

St. Wendel, den

für den Landkreis St. Wendel,
Udo Recktenwald, Landrat

für die Gemeinde Nonriweiler,

Dr. Franz Josef Earth, Burgermeis.ter

für das Saarland

Reinhold Jost, Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
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